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Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und die 
Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte 

an Schulen in Bayern

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus

vom 7. September 2011 Az.: II.5-5 P 4010.2-6.60 919

Gemäß Art. 64 Satz 1 in Verbindung mit Art. 56 Abs. 3 
Satz 2 des Bayerischen Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) 
erlässt das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staats-
ministerium der Finanzen folgende Richtlinien:

Abschnitt A.  Dienstliche Beurteilung und Leistungsfest-
stellung der Lehrkräfte

1. Allgemeines

1.1 Nach Art. 33 Abs. 2 GG, Art. 94 Abs. 2 BV richtet 
sich der Zugang zu öffentlichen Ämtern sowie de-
ren Übertragung nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung. Diese Kriterien müssen beur-
teilt werden.

1.2 Dienstliche Beurteilungen erfüllen im Wesent-
lichen folgende Zwecke:

1.2.1 Dienstliche Beurteilungen haben zum Ersten die 
Aufgabe, der einzelnen Lehrkraft zu zeigen, wel-
ches Leistungs-, Befähigungs- und Eignungsbild 
die Vorgesetzten innerhalb des Beurteilungszeit-
raums von ihr gewonnen haben. Die dienstliche 
Beurteilung ist somit ein Instrument der Personal-
führung und der Qualitätssicherung des Unter-
richts.

1.2.2 Zum Zweiten soll durch die dienstlichen Beur-
teilungen regelmäßig ein vergleichender Über-
blick über das Leistungspotenzial der Lehrkräfte 
ermöglicht werden. Die dienstliche Beurteilung 
ist somit ein unentbehrliches Instrument der Per-
sonalplanung, das eine wesentliche Grundlage 
der Auswahlentscheidungen über die dienstliche 
Verwendung und das beru� iche Fortkommen der 
Lehrkräfte unter Verwirklichung des im Grund-
gesetz und in der Bayerischen Verfassung nieder-
gelegten Leistungsgrundsatzes darstellt.

1.2.3 Die dienstliche Beurteilung ist zum Dritten eine 
maßgebliche Grundlage für Entscheidungen über 
Leistungsfeststellungen gemäß Art. 30 Abs. 3 
 Sätze 1 und 3 und Art. 66 Abs. 2 des Bayerischen 
Besoldungsgesetzes (BayBesG).

1.3 Grundsätze der Beurteilung

1.3.1 Beurteilen heißt, Beobachtetes unter bestimm-
ten Gesichtspunkten zu bewerten. Ein fundier-
tes  Urteil über eine Lehrkraft kann nur aufgrund 
mehrfacher, sich über den gesamten Beurteilungs-

zeitraum erstreckender Beobachtungen abgegeben 
werden. Die Einzelbeobachtungen müssen jeweils 
nach ihrer Bedeutung eingeordnet und gewichtet 
werden.

1.3.2 Dienstliche Beurteilungen erfüllen ihren Zweck 
nur, wenn sie nach objektiven Gesichtspunkten, 
d. h. nach den Geboten der Gleichmäßigkeit, Ge-
rechtigkeit und Sachlichkeit, erstellt werden. 
Dazu gehört auch eine Vergleichbarkeit der Be-
urteilungsergebnisse auf Ebene der Schulamts-, 
MB- und Regierungsbezirke. Die Beurteilungen 
müssen ein möglichst zutreffendes, umfassen-
des und ausgewogenes Bild von den Leistungen 
und Fähigkeiten der Lehrkräfte geben. Dement-
sprechend müssen in den Beurteilungen sowohl 
Stärken als auch Schwächen, soweit diese für die 
dienstliche Verwendbarkeit von Bedeutung sind 
oder sein können, zum Ausdruck kommen. Dabei 
ist zu vermeiden, dass erstmals zum Ende des Be-
urteilungszeitraums Mängel angesprochen wer-
den. Sie sind gegebenenfalls rechtzeitig anzuspre-
chen und Möglichkeiten zur Abhilfe aufzuzeigen, 
damit die Mängel abgestellt werden können. Das 
diesbezüglich Veranlasste ist zu dokumentieren.

2. Inhalt der Beurteilungen, Beurteilungsmaßstab 
und Bewertung

Dienstliche Beurteilungen sind die Einschätzung 
während der Probezeit, die Probezeitbeurteilung, 
die periodische Beurteilung, die Zwischenbeur-
teilung und die Anlassbeurteilung (Art. 54 Abs. 1 
LlbG). Im Einzelnen wird hierzu Folgendes be-
stimmt:

2.1 Aufgabenbeschreibung

Der dienstlichen Beurteilung ist eine Beschreibung 
der dienstlichen Aufgaben, die die Lehrkraft im 
Beurteilungszeitraum wahrgenommen hat, voran-
zustellen (Art. 58 Abs. 1 LlbG). Sie soll erkennen 
lassen, in welchen Jahrgangsstufen die Lehrkraft 
überwiegend eingesetzt war und welche Funkti-
onen und besonderen dienstlichen Aufgaben ihr 
gegebenenfalls übertragen waren. Bei Teilzeit-
beschäftigung sind deren zeitlicher Umfang und 
deren Dauer anzugeben. Die Beschreibung ist auf 
das Wesentliche zu beschränken.

2.2 Beurteilungsmerkmale

Die dienstliche Beurteilung hat sich gemäß Art. 58 
Abs. 2 LlbG auf die Beurteilungsmerkmale der 
fachlichen Leistung sowie der Eignung und Befähi-
gung der Lehrkraft zu erstrecken. Die Einzelmerk-
male, die der Erfassung von Leistung, Eignung und 
Befähigung dienen und auf die jeweils einzugehen 
ist, werden im Folgenden aufgeführt (vgl. dazu den 
Vordruck der Anlage C). Die Erläuterungen der 
einzelnen Merkmale sind nicht abschließend; die 
Beurteilenden können gegebenenfalls auf weitere 
Gesichtspunkte eingehen. Zu bedenken ist, dass 
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die der Erfassung der Beurteilungsmerkmale die-
nenden Gesichtspunkte nicht streng voneinander 
getrennt, sondern eng miteinander verknüpft sind 
und sich teilweise überschneiden.

2.2.1 Beurteilung der fachlichen Leistung

1.  Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung

Bei der Beurteilung der Unterrichtsqualität sind 
folgende Kriterien entscheidend:

–     die Planung des Schuljahres durch eine sinn-
volle Verteilung der Lehrplaninhalte,

–    die Vorbereitung des Unterrichts,

–   die Erschließung der Lerninhalte und das 
Erreichen der Lernziele,

–   Entwicklung von Fach-, Sozial- und Metho-
denkompetenzen,

–   Beachtung der fachspezi� schen Sicherheits-
bestimmungen.

–   Didaktik:

Altersgemäße didaktische Reduktion der 
Inhalte, individuelle Lernplanung orientiert 
an den Ausgangslagen der unterschiedlichen 
Lern- und Entwicklungsbedürfnisse auch im 
Sinne eines lernzieldifferenten Unterrichts, 
Einbettung der Unterrichtsstunde in eine 
Unterrichtssequenz, Berücksichtigung von 
Lebens- und Anwendungsbezug, Betonung 
des aufbauenden und nachhaltigen Lernens, 
handlungsorientierter und fächerübergreifen-
der Unterricht, Aufgabenstellungen, mit de-
nen die Entwicklung von Fach-, Sozial- und 
Methodenkompetenzen gefördert werden.

–  Methodik:

Methodenvielfalt, angemessener Einsatz 
situations- und  adressatenbezogener unter-
richtlicher und erzieherischer Maßnahmen, 
Einsatz von Unterrichtsmethoden, die Schü-
lerinnen und Schüler aktivieren und selbst-
gesteuertes Lernen unterstützen, ef� zienter 
und kompetenter Einsatz von Medien.

–  Sicherung des Unterrichtsziels:

Aufgaben, die jahrgangsstufengerecht über 
reine Reproduktion hinausgehen und Trans-
ferleistungen erfordern; Überprüfung der 
Schülerleistung mit gezielter Hilfestellung, 
auch bei der Korrektur der Hausaufgaben; 
eindeutige Angaben bei den Hausaufgaben 
und deren Überwachung.

–  Leistungsnachweise:

Beachtung von Lehrplan- und Unterrichts-
bezug, Grundwissen und Grundfertigkeiten 
bei der Aufgabenstellung; Vielfalt der Auf-
gabenstellung mit unterschiedlichen Anfor-
derungsstufen; sorgfältige und transparente 
Korrektur, Besprechung mit gezielter Hilfe-
stellung für die Schülerinnen und Schüler, 
sinnvolle Verteilung über das Schuljahr.

2. Unterrichtserfolg

Beim Unterrichtserfolg sind vor allem folgen-
de Gesichtspunkte zu beurteilen:

–   das Erreichen vorgegebener Lern- und Bil-
dungsziele,

–   die gezielte Hilfestellung beim Erwerb von 
Wissen und fachlichen Kompetenzen,

–   das Erkennen des individuellen Förderbe-
darfs der Schülerinnen und Schüler und Er-
greifen geeigneter Maßnahmen,

–   das Erkennen und Fördern besonderer Bega-
bungen,

–   die Transparenz der Leistungsmessung.

3. Erzieherisches Wirken

Bei der Beurteilung des erzieherischen Wirkens 
geht es um folgende Bereiche:

–   die altersangemessene fachliche und persön-
liche Unterstützung der Schülerinnen oder 
der Schüler bei der Entwicklung von Fach-, 
Sozial- und Methodenkompetenzen sowie 
bei deren Persönlichkeitsentwicklung,

–   die Führung und Betreuung von Klassen und 
Unterrichtsgruppen,

–   die Förderung eigenverantwortlichen Enga-
gements von Schülerinnen und Schülern in 
der Schulgemeinschaft (z. B. Tutoren, Streit-
schlichter),

–   Lösen/Bewältigen von schwierigen Situatio-
nen und Kon� ikten,

–   ggf. gemeinsamer Unterricht von Schülerin-
nen und Schülern mit und ohne sonderpäd-
agogischem Förderbedarf.

4. Zusammenarbeit

Zu beurteilen sind:

–   die Fähigkeit und Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit mit der Schulleitung, dem Kolle-
gium und den Erziehungsberechtigten,

–   ggf. die Zusammenarbeit mit anderen schu-
lischen und außerschulischen Stellen (z. B. 
Kindertagesstätten, anderen Schularten, 
Schulberatung, Jugendämtern, Ausbildungs-
betrieben, Unternehmen, Hochschulen, an-
derweitigen Institutionen, die die schulische 
und unterrichtliche Arbeit bereichern kön-
nen).

5. Sonstige dienstliche Tätigkeiten

Zu beurteilen sind Arbeitserfolg und Arbeitswei-
se der Lehrkraft bei sonstigen außerunterricht-
lichen Tätigkeiten, wie z. B.

–   Initiativen und Beiträge zur inneren Schul-
entwicklung über den Unterricht hinaus,

–   Aktivitäten in der Lehrerfortbildung,

–   Organisation und Durchführung schulischer 
Veranstaltungen,

–   Tätigkeit als Verbindungslehrkraft oder An-
sprechpartnerin bzw. Ansprechpartner für 
die Schülerinnen und Schüler,

–   Mitarbeit im Schulforum und in sonstigen 
schulischen Gremien, wie zum Beispiel dem 
Disziplinarausschuss,

–   Erarbeitung des Stundenplans,
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–   Mitwirkung bei der offenen und gebundenen 
Ganztagsschule,

–   Mitarbeit bei der Organisation des Unter-
richtsbetriebs (z. B. Schülerbücherei, EDV-
Räume),

–   sonstigen übertragenen Aufgaben.

6.  Wahrnehmung von übertragenen schulischen 
Funktionen
(nur bei endgültiger oder kommissarischer 
Übertragung von beförderungswirksamen 
Funktionen im Sinne des schulartspezi� schen 
Funktionenkatalogs)

Die Wahrnehmung von Funktionen ist unter fol-
genden Gesichtspunkten zu bewerten:

–   Sachkompetenz bezüglich der jeweils wahr-
genommenen Funktion,

–   Sozialkompetenz (Beratung der anvertrauten 
Personen und der Vorgesetzten, Zusammen-
arbeit und Teamverhalten),

–   Handlungskompetenz (Organisationsvermö-
gen, Ef� zienz, Innovationsvermögen, Krea-
tivität, Impulse zur Pro� lbildung der Dienst-
stelle),

–   Einsatzbereitschaft und Engagement.

Bei Lehrkräften, die auch als Schulpsychologin-
nen bzw. Schulpsychologen oder Beratungslehr-
kräfte tätig sind, werden die damit in Zusam-
menhang stehenden Leistungen, z. B. Planung 
und Gestaltung der Beratungstätigkeit, Erfolg 
der Beratungstätigkeit, Zusammenarbeit, beur-
teilt.

7.  Führungsverhalten (nur bei Lehrkräften, die 
 bereits Vorgesetzte sind)

Bei der Bewertung der Qualität des Führungs-
verhaltens sind folgende Aspekte zu berücksich-
tigen:

–   Vorbildwirkung durch persönliche, soziale, 
fachliche und methodische Kompetenz,

–   Setzen innovativer Impulse,

–   Festlegung von Zielen und Prioritäten, die 
nicht nur auf messbare Arbeitsergebnisse 
abstellen, sondern auch Arbeitsumfeld und 
Zusammenarbeit einbeziehen,

–   sinnvolle und zweckmäßige Gestaltung der 
Arbeits- und Kommunikationsabläufe,

–   sachgerechte Delegation von Aufgaben und 
Verantwortung,

–   Bereitstellung von Orientierungshilfen,

–   Förderung der Motivation und Einsatzbereit-
schaft der Lehrkräfte,

–   Förderung der einzelnen Lehrkraft durch 
Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarun-
gen.

2.2.2 Beurteilung der Eignung und Befähigung

1. Entscheidungsvermögen

–   Urteilsvermögen,

–   Entschlusskraft, Entscheidungsfreude, Ei-
geninitiative, Verantwortungsbereitschaft,

–   Kreativität, Aufgeschlossenheit für neue Auf-
gaben.

2. Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft

–   physische und psychische Belastbarkeit,

–   Engagement bei der Übernahme und Erle-
digung dienstlicher sowie auch zusätzlicher 
Aufgaben.

3. Berufskenntnisse und ihre Erweiterung

–   in den Fächern der Lehramtsbefähigung,

–   sonstiges für die Berufstätigkeit förderliches 
Können und Wissen,

–   Kenntnisse des Schul- und Dienstrechts,

–   Bereitschaft zur Fortbildung und zur Weiter-
gabe der gewonnenen Erkenntnisse in Schu-
le und Unterricht.

2.2.3 Ergänzende Bemerkungen

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen 
Beurteilungsmerkmale von der Lehrkraft gezeich-
nete Bild durch ergänzende Bemerkungen, insbe-
sondere zur Einschätzung ihrer Persönlichkeit, die 
in den beiden Blöcken „fachliche Leistung” und 
„Eignung/Befähigung” noch nicht ausreichen-
den Niederschlag gefunden haben, aber in die 
Gesamturteilsbildung einbezogen werden sollen, 
abgerundet werden. Hierzu zählt auch der Fall, 
dass eine Schwerbehinderte bzw. ein Schwerbe-
hinderter trotz der mit der Behinderung verbun-
denen Erschwernis gute oder gar herausragende 
Leistungen erbringt.

Soweit die oder der zu Beurteilende nicht wider-
spricht, ist auch die Tätigkeit als Mitglied eines 
Personalrats, einer Schwerbehindertenvertretung 
oder als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner 
(Art. 15 Abs. 2 BayGlG) anzugeben.

Desgleichen sollen besondere Leistungen der 
Lehrkraft im Beurteilungszeitraum vermerkt 
werden. Dabei kann auch auf wissenschaftliche, 
schriftstellerische oder künstlerische Leistungen 
eingegangen werden. Ebenso können Tätigkeiten 
im öffentlichen Leben – vor allem auch ehren-
amtliche Tätigkeiten –, wie z. B. die Mitarbeit in 
Jugendp� ege, Erwachsenenbildung, Berufsbil-
dungsausschüssen, im Büchereiwesen sowie im 
sportlichen, politischen und kulturellen Bereich 
erwähnt werden. Wenn und soweit sich beurtei-
lungsrelevante Einzelmerkmale wie Teamverhal-
ten, Führungsverhalten, Organisationsfähigkeit, 
Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft, 
die beispielsweise bei der Betreuung und P� ege 
von Kindern, Kranken oder alten Menschen sowie 
bei der Ausübung eines Ehrenamtes erworben bzw. 
vertieft werden können, erkennbar im dienstlichen 
Verhalten äußern, � nden sie ihren Niederschlag 
in einer entsprechenden Bewertung der einzelnen 
Beurteilungskriterien.

Disziplinarmaßnahmen oder missbilligende Äuße-
rungen einer oder eines Dienstvorgesetzten (Art. 7 
Abs. 1 Satz 2 BayDG) sowie Hinweise auf Strafen 
oder Geldbußen, die im Strafverfahren oder Buß-
geldverfahren verhängt wurden, sind nicht in der 
Beurteilung zu vermerken. Die Nichtaufnahme 
bedeutet nicht, dass ein Verhalten, das zur Ver-
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hängung einer Disziplinarmaßnahme oder einer 
dienstaufsichtlichen Maßnahme oder Ähnlichem 
geführt hat, bei der Würdigung des Gesamtbildes 
in der Beurteilung unbeachtet bleibt.

Soweit Veranlassung besteht, sollte hier auch an-
gegeben werden, ob Umstände vorliegen, welche 
die Beurteilung erschwert haben und den Wert 
der Beurteilung einschränken können (z. B. län-
gere Krankheiten, schlechter Gesundheitszustand 
der bzw. des zu Beurteilenden, häu� ge Versetzung 
oder häu� ger Wechsel des Arbeitsplatzes im Be-
richtszeitraum). Auf einen Abfall oder eine Steige-
rung der Leistungen in der Berichtszeit und gege-
benenfalls – soweit bekannt – deren Ursachen ist 
einzugehen.

2.3 Beurteilungsmaßstab und Bewertung

2.3.1 Die dienstliche Beurteilung soll die Leistung der 
Lehrkraft in Bezug auf ihre Funktion und im Ver-
gleich zu anderen Lehrkräften derselben Besol-
dungsgruppe objektiv darstellen (Art. 58 Abs. 2 
Satz 1 LlbG). Nach einer Beförderung ist daher 
Vergleichsmaßstab für die Beurteilung das von 
einer Lehrkraft der neuen Besoldungsgruppe zu 
fordernde Leistungsniveau.

2.3.2 Bewertung

2.3.2.1 Die Bewertung erfolgt nach einem System mit 
sieben Bewertungsstufen. Bei den Einzelmerk-
malen sind die Abkürzungen für die jeweilige 
Bewertungsstufe, wie sie für das Gesamtergeb-
nis vorgesehen sind, anzugeben (vgl. Nr. 2.3.2.2). 
Die bei dem jeweiligen Einzelmerkmal zugrunde 
zu legenden Kriterien sind beispielhaft im Form-
blatt angegeben. Eine verbale Beschreibung der 
Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmale ist nicht 
vorzunehmen. Je differenzierter das Leistungsge-
füge des zu beurteilenden Personenkreises in der 
dienstlichen Beurteilung zum Ausdruck kommt, 
umso größere Bedeutung kann der Beurteilung im 
Rahmen von Beförderungen und anderen Persona-
lentscheidungen zukommen. Dies ist nur möglich, 
wenn der Bewertungsrahmen ausgeschöpft wird.

2.3.2.2 Das Gesamtergebnis der periodischen Beurteilung 
ist in einer der folgenden Bewertungsstufen auszu-
drücken:

Leistung, die in allen Belangen von herausragen-
der Qualität ist (HQ)

Leistung, die die Anforderungen besonders gut 
erfüllt (BG)

Leistung, die die Anforderungen übersteigt (UB)

Leistung, die den Anforderungen voll entspricht 
(VE)

Leistung, die den Anforderungen in hohem Maße 
gerecht wird (HM)

Leistung, die Mängel aufweist (MA)

Leistung, die insgesamt unzureichend ist (IU)

Zwischenstufen und Zusätze sind nicht zulässig.

Erläuterung der Bewertungsstufen:

(Die Umschreibungen schöpfen die Bewertungs-
stufen naturgemäß nicht in jeder Hinsicht aus; 
sie sind vielmehr als Hilfen für die Beurteilenden 
aufzufassen. Positive Eigenschaften, die in der Um-
schreibung einer Bewertungsstufe genannt sind, 
werden in den Umschreibungen der besseren Be-
wertungsstufen vorausgesetzt.)

Leistung, die in allen Belangen von herausragen-
der Qualität ist (HQ):

Dieses Gesamturteil ist der Lehrkraft zu erteilen, 
die nach Leistung, Eignung und Befähigung die 
Anforderungen in außergewöhnlicher Weise über-
trifft, die normaler- und billigerweise an Beamtin-
nen und Beamte ihrer Besoldungsgruppe gestellt 
werden. Es handelt sich also um eine Lehrkraft, die 
aufgrund eines herausragenden Fachwissens und 
außerordentlicher pädagogischer Fähigkeiten stets 
Spitzenleistungen erbringt, prägenden Ein� uss auf 
das Schulleben hat und die durch ihr  Engagement, 
ihre personale Kompetenz und ihr organisatori-
sches Geschick die Eignung zeigt, im Schul- und 
Bildungswesen an leitender Stelle tätig zu sein.

Leistung, die die Anforderungen besonders gut 
erfüllt (BG):

Dieses Gesamturteil ist der Lehrkraft zu erteilen, 
die nach Leistung, Eignung und Befähigung die 
Anforderungen ganz besonders gut erfüllt, die 
normaler- und billigerweise an Beamtinnen und 
Beamte ihrer Besoldungsgruppe gestellt werden. 
Es handelt sich also um eine Lehrkraft, die Enga-
gement und Einsatzbereitschaft zeigt und die sich 
durch vorzügliche pädagogische und organisatori-
sche, praktische, wissenschaftliche bzw. künstleri-
sche Fähigkeiten auszeichnet und, auch über den 
Bereich der einzelnen Schule hinaus, verwendbar 
ist.

Leistung, die die Anforderungen übersteigt (UB):

Dieses Gesamturteil ist der Lehrkraft zu erteilen, 
die nach Leistung, Eignung und Befähigung die 
Anforderungen übertrifft, die normaler- und bil-
ligerweise an Beamtinnen und Beamte ihrer Be-
soldungsgruppe gestellt werden. Es handelt sich 
also um eine Lehrkraft, die über ein umfassendes 
Fachwissen verfügt, sich in jeder Hinsicht bewährt 
und kontaktfreudig, selbstkritisch und urteilssi-
cher, einwandfreie Leistungen erbringt, die auch 
besonders schwierige schulische Situationen meis-
tert und das Schulleben verantwortungsbewusst 
mitgestaltet.

Leistung, die den Anforderungen voll entspricht 
(VE):

Dieses Gesamturteil ist der Lehrkraft zu erteilen, 
die nach Leistung, Eignung und Befähigung den 
Anforderungen voll gerecht wird, die normaler- 
und billigerweise an Beamtinnen und Beamte ih-
rer Besoldungsgruppe gestellt werden. Es handelt 
sich also um eine Lehrkraft, die über ein reiches 
Fachwissen verfügt, sicheres pädagogisches Ein-
fühlungsvermögen besitzt und schwierige Aufga-
ben verlässlich und zielstrebig erfüllt. Unerlässlich 
ist es, dass die Lehrkraft bei den Gesichtspunkten 
der Unterrichtsgestaltung, des erzieherischen Wir-
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kens und des Unterrichtserfolgs die Anforderungen 
zuverlässig erfüllt.

Leistung, die den Anforderungen in hohem Maße 
gerecht wird (HM):

Dieses Gesamturteil ist der Lehrkraft zu erteilen, 
die nach Leistung, Eignung und Befähigung die 
Anforderungen erfüllt, die normaler- und billi-
gerweise an Beamtinnen und Beamte ihrer Be-
soldungsgruppe gestellt werden. Es handelt sich 
also um eine Lehrkraft, die bei angemessenem 
Einsatz ihrer Kräfte ihre Aufgaben in der Regel 
ordnungsgemäß erledigt und die ihr in der Schule 
üblicherweise begegnenden Probleme aufgrund 
solider Berufskenntnisse im Wesentlichen löst. 
Unerlässlich ist es, dass die Lehrkraft den Unter-
richt fachgerecht gestaltet, die Schülerinnen und 
Schüler zu führen versteht und sichtbare Unter-
richtserfolge erzielt.

Leistung, die Mängel aufweist (MA):

Dieses Gesamturteil ist der Lehrkraft zu erteilen, 
die nach Leistung, Eignung und Befähigung die 
Anforderungen nicht voll erfüllt, die normaler- und 
billigerweise an Beamtinnen und Beamte ihrer Be-
soldungsgruppe gestellt werden. Es handelt sich 
also um eine Lehrkraft, die sich bemüht, den ihr 
gestellten fachlichen und pädagogischen Aufgaben 
gerecht zu werden, deren Leistungen und Kennt-
nisse aber Mängel aufweisen, die durch Vorzüge 
auf anderen Gebieten nicht mehr ausgeglichen 
werden können, und deren Einsatzmöglichkeiten 
deshalb Beschränkungen unterworfen sind.

Leistung, die insgesamt unzureichend ist (IU):

Dieses Gesamturteil ist der Lehrkraft zu erteilen, 
deren Leistungen den unerlässlichen Anforderun-
gen nicht mehr genügen, die normaler- und billi-
gerweise an Beamtinnen und Beamte ihrer Besol-
dungsgruppe gestellt werden. Es handelt sich also 
um eine Lehrkraft, die den ihr gestellten fachlichen 
und pädagogischen Aufgaben nicht gerecht wird.

2.3.3 Die bei den einzelnen Beurteilungsmerkmalen ver-
gebenen Bewertungsstufen müssen das Gesamt-
ergebnis tragen. Die für die Bildung des Gesamt-
urteils wesentlichen Gründe sind darzulegen. 
Macht erst die Gewichtung bestimmter Einzel-
merkmale die Vergabe einer bestimmten Bewer-
tungsstufe plausibel und ist diese nicht schon in 
anderer Weise transparent gemacht, so ist diese 
Gewichtung darzustellen und zu begründen.

Unterricht und Erziehung sind die Hauptaufgaben 
einer Lehrkraft und haben deshalb bei der Bildung 
des Gesamturteils zentrale Bedeutung. Ausgangs-
punkt der Bildung des Gesamturteils sollen daher 
hauptsächlich die Einzelwertungen der Merkmale 
„Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung“, 
„Unterrichtserfolg“ und „Erzieherisches Wirken“ 
sein; hiervon kann insbesondere abgewichen wer-
den, wenn ein wesentlicher Teil der dienstlichen 
Aufgaben nicht unterrichtlicher Art ist.

2.3.4 Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung dürfen 
sich nicht nachteilig auf die Beurteilung auswir-
ken (Art. 14 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 BayGlG). Dies 
gilt auch für die Tätigkeit als Mitglied des Per-

sonalrats oder der Schwerbehindertenvertretung 
sowie als Gleichstellungsbeauftragte bzw. Gleich-
stellungsbeauftragter oder als Ansprechpartnerin 
bzw. Ansprechpartner im Sinn des Art. 15 Abs. 1 
und Abs. 2 BayGlG. Die aus wichtigem Grund (z. B. 
Kinderbetreuung) vorübergehend eingeschränkte 
Bereitschaft zur Übernahme eines Funktionsamts 
darf nicht nachteilig gewertet werden.

2.3.5 Im Beurteilungsbogen ist auch eine Aussage zur 
Schwerbehinderung (unter Angabe des Grades der 
Behinderung) zu treffen. Bei der Beurteilung der 
Leistung Schwerbehinderter ist eine etwaige Min-
derung der Arbeitsmenge oder der Verwendungsfä-
higkeit durch die Behinderung zu berücksichtigen 
(Art. 21 Abs. 2 LlbG in Verbindung mit Abschnitt 
IX Nr. 2 der Fürsorgerichtlinien, Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen 
vom 3. Dezember 2005 (KWMBl I 2007 S. 18)). Hat 
die Behinderung eine Minderung der Arbeitsmen-
ge oder der Verwendungsfähigkeit zur Folge, so 
ist in die Beurteilung ein Hinweis aufzunehmen, 
dass die Minderung der Arbeitsmenge oder der 
Verwendungsfähigkeit infolge der Behinderung 
berücksichtigt wurde. Haben sich die Leistungen 
in einem Beurteilungszeitraum gegenüber einer 
früheren Beurteilung wesentlich verschlechtert, so 
ist in der Beurteilung zu vermerken, ob und inwie-
weit die nachlassende Arbeits- und Verwendungs-
fähigkeit ggf. auf die Behinderung zurückzuführen 
ist. Auf Abschnitt IX Nr. 3 der Fürsorgerichtlinien 
wird hingewiesen.

3. Verwendungseignung

3.1 Sind Angaben dazu möglich, für welche dienst-
lichen Aufgaben und beförderungswirksame Funk-
tionen die beurteilte Lehrkraft in Betracht kommt, 
so sind diese bei dem Beurteilungsmerkmal „Ver-
wendungseignung“ zu vermerken. Die Beurtei-
lungsaussagen müssen die Feststellung über die 
dienstliche Verwendungseignung tragen. Maßge-
bend ist jeweils die Eignung einer Lehrkraft, nicht 
z. B. die organisatorische Situation an der einzel-
nen Schule. Aussagen zur Verwendungseignung 
werden nicht gesondert bewertet.

3.2 Sofern für die oder den Beurteilten eine Verwen-
dung in Führungspositionen (z. B. Schulleiterin, 
Schulleiter, Schulaufsichtsbeamtin, Schulaufsichts-
beamter) in Betracht kommt, ist eine differenzierte 
Aussage zur Führungsquali� kation (Führungs-
potenzial) zu treffen.

3.3 Bei in Betracht gezogener Verwendung in heraus-
gehobenen Funktionen sind folgende Kriterien zu 
berücksichtigen:

–  Auftreten, persönliche Wirkung

–  Kontaktfähigkeit

–  Zuhören

–  Ausdrucksfähigkeit

–  Argumentation

–  Überzeugungskraft 

–  Durchsetzungsvermögen

–  Motivationsfähigkeit
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–  Gesprächsführung

–  Lösen/Bewältigen von schwierigen Situationen 
und Kon� ikten

–  Zeitmanagement

–  Informationsverhalten

–  Organisationsgeschick

–  Aufgeschlossenheit gegenüber Gesamtinteres-
sen/Sensibilität für Umweltbedingungen

–  Strategisches Denken

–  Diagnosefähigkeit/Urteilsvermögen

–  Kreatives Denken

–  Innovatives Denken.

3.4 Auf eine Aussage zur Verwendungseignung wird 
verzichtet,

a)  wenn der Lehrkraft die Funktion, für die sie ge-
eignet erscheint, bereits übertragen ist, es sei 
denn, die Funktion ist in verschiedenen Besol-
dungsgruppen ausgewiesen,

b)  wenn keine entsprechende Eignungsaussage 
vorgesehen ist.

3.5 An Volks- und Förderschulen werden Äußerungen, 
wonach eine Verwendung im Schulaufsichtsdienst 
in Betracht kommt, wegen der besonderen Voraus-
setzungen dieses Amts im Einvernehmen mit der 
Regierung getroffen.

4. Beurteilungsverfahren

4.1 Allgemeines

4.1.1 Die bzw. der Beurteilende hat der dienstlichen Be-
urteilung Tatsachen aus dem gesamten Beurtei-
lungszeitraum und aus dem gesamten Aufgabenbe-
reich der zu beurteilenden Lehrkraft zugrunde zu 
legen. Dabei sind Beobachtungen heranzuziehen, 
die innerhalb und außerhalb des Unterrichts ge-
macht werden. Als Hilfen dienen dabei vor allem 
Unterrichtsbesuche, daneben die Überprüfung der 
Aufgabenstellung, der Korrektur und Bewertung 
von Schülerarbeiten, die persönliche Aussprache 
sowie die Stellungnahme von weiteren am Beur-
teilungsverfahren beteiligten Personen. Der Leis-
tungsfortschritt der Klasse ist ein wichtiger Indi-
kator.

4.1.2 Unterrichtsbesuche sollen mehrmals – über den 
Beurteilungszeitraum verteilt – erfolgen.

Bei Realschulen, Gymnasien und beru� ichen Schu-
len einschließlich den entsprechenden Schulen zur 
sonderpädagogischen Förderung ist darauf zu ach-
ten, dass Unterrichtsbesuche in allen Fächern, in 
denen die Lehrkraft die Lehramtsbefähigung be-
sitzt und Unterricht gibt – verteilt auf verschiedene 
Jahrgangsstufen – durchgeführt werden.

Bei Volksschulen, Volksschulen zur sonderpädago-
gischen Förderung und Schulen für Kranke sollen 
Unterrichtsbesuche in verschiedenen Jahrgangs-
stufen und Unterrichtsfächern erfolgen.

Unterrichtsbesuche � nden im Allgemeinen ohne 
Benachrichtigung der Lehrkraft statt. Bei der An-
setzung von Unterrichtsbesuchen nimmt die bzw. 
der Beurteilende auf ungünstige Umstände Rück-

sicht (z. B. nach Erkrankungen der Lehrkraft). Die 
Beobachtungen der bzw. des Beurteilenden sind 
mit der Lehrkraft zu besprechen. Dieses Gespräch 
ist von besonderer Bedeutung,

–  weil es der Lehrkraft die Möglichkeit gibt, ihre 
Arbeit zu begründen und ihr Verhalten zu inter-
pretieren,

–  weil es für die oder den Beurteilenden Anlass 
sein kann, das Urteil zu korrigieren oder zu fes-
tigen,

–  weil es in der Begegnung zwischen Lehrkraft 
und der oder dem Beurteilenden eine Situati-
on schafft, die über den unmittelbaren Anlass 
hinaus förderlich sein und zum gegenseitigen 
Vertrauensverhältnis beitragen kann.

Der wesentliche Gesprächsinhalt ist zu dokumen-
tieren.

4.1.3 Die dienstlichen Beurteilungen sollen nicht aus-
schließlich aufgrund eigener Wahrnehmungen der 
bzw. des Beurteilenden angefertigt werden. Die 
letzte Verantwortung für die dienstliche Beurtei-
lung bleibt aber stets bei ihr bzw. ihm.

Beurteilende Schulleiterinnen oder Schulleiter 
sollen Beobachtungen ihrer Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter und der Fachbetreuerinnen 
bzw. Fachbetreuer als Beurteilungsgrundlagen 
heranziehen und diese Lehrkräfte an Unterrichts-
besuchen beteiligen. Während Fachbetreuerin-
nen bzw. Fachbetreuer die Schulleiterinnen bzw. 
Schulleiter sowie die Stellvertreterinnen bzw. Stell-
vertreter bei den Unterrichtsbesuchen begleiten, 
können die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter 
von der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter mit der 
Durchführung eigenständiger Unterrichtsbesuche 
betraut werden.

Für die Volksschulen bzw. Volksschulen zur son-
derpädagogischen Förderung und Schulen für 
Kranke gilt in diesem Sinne, dass die Schulleiterin 
oder der Schulleiter, die bzw. der den Beurteilungs-
vorschlag bzw. die Beurteilung erstellt, Beobach-
tungen von Stellvertreterinnen und Stellvertretern 
sowie Fachberaterinnen und Fachberatern heran-
ziehen kann. Grundsätzlich sollte ein Unterrichts-
besuch der Fachberaterinnen bzw. Fachberater in 
Begleitung der Schulrätin bzw. des Schulrats oder 
der Schulleiterin bzw. des Schulleiters erfolgen.

Die von der Schulleiterin oder dem Schulleiter be-
auftragten Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter, 
Fachbetreuerinnen bzw. Fachbetreuer sowie Fach-
beraterinnen bzw. Fachberater sind zur Übernahme 
dieser Aufgaben verp� ichtet (vgl. § 35 BeamtStG). 
Bei Lehrkräften, denen die Aufgabe als Prakti-
kumslehrerin oder Praktikumslehrer übertragen 
ist, holt die oder der Beurteilende eine Stellung-
nahme der Universität ein. Bei der dienstlichen 
Beurteilung von Fachlehrerinnen und Fachlehrern 
im Bereich der beru� ichen Schulen soll die oder 
der Beurteilende aufgrund der besonderen Struk-
tur des fachpraktischen Unterrichts fachkundige 
Lehrkräfte beteiligen.

4.1.4 Schriftlich festgelegte und zum Personalakt ge-
nommene Zielvereinbarungen, die zur Erfüllung 
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4.2.2 Zu beurteilender Personenkreis

a)  Periodisch zu beurteilen sind alle Lehrkräfte 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sowie die 
Lehrkräfte auf unbefristetem Arbeitsvertrag.

b)  Nicht mehr beurteilt wird, wer im Laufe des 
Kalenderjahres, das an das Ende des Beurtei-
lungszeitraums anschließt, in den Ruhestand 
oder in die Freistellungsphase der Altersteilzeit 
tritt. Dies gilt nicht, wenn die Beamtin bzw. der 
Beamte noch nicht die Endstufe (Art. 30 Abs. 2 
Satz 1 BayBesG) in seiner Besoldungsgruppe 
erreicht hat.

c)  Bei Lehrkräften, die im letzten Jahr des Beur-
teilungszeitraums in ein Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit berufen werden, entfällt die periodi-
sche Beurteilung.

4.3 Zwischenbeurteilung

Die Zwischenbeurteilung soll nur sicherstellen, 
dass die während eines nicht unerheblichen Zeit-
raums gezeigte Leistung, Eignung und Befähigung 
der Lehrkraft bei der nächsten periodischen Beur-
teilung berücksichtigt werden kann.

Wird eine Lehrkraft an eine andere Schule oder 
an eine nicht mit unterrichtlichen Aufgaben be-
fasste Stelle abgeordnet oder versetzt, erstellt die 
oder der bisher zuständige Beurteilende eine Zwi-
schenbeurteilung, wenn die Lehrkraft mindestens 
ein Schulhalbjahr an der Schule tätig war und im 
letzten Schulhalbjahr ihrer Tätigkeit nicht dienst-
lich beurteilt worden ist. Ist die aufnehmende Stel-
le eine andere staatliche bayerische Schule, erhält 
diese bzw. das aufnehmende Staatliche Schulamt 
(Volksschule) bzw. die aufnehmende Regierung 
(Förderschule) einen Abdruck der Zwischenbeur-
teilung, gegebenenfalls mit einer Abschrift dage-
gen erhobener schriftlicher Einwendungen; führt 
die Überprüfung der Zwischenbeurteilung zu de-
ren Abänderung, so wird die aufnehmende Schule 
hiervon verständigt.

Im Fall einer Beurlaubung oder Freistellung vom 
Dienst (z. B. für eine Tätigkeit als Personalrat) ist 
eine Zwischenbeurteilung nur dann zu erstellen, 
wenn zum Beginn der Beurlaubung oder Freistel-
lung mindestens ein Schulhalbjahr seit dem Ende 
des der letzten dienstlichen Beurteilung zugrunde 
liegenden Zeitraums oder seit dem Ende der Probe-
zeit vergangen ist (Art. 57 LlbG) und die Lehrkraft 
bei der (nächsten) periodischen Beurteilung auf-
grund der Dauer der Beurlaubung oder Freistellung 
nicht beurteilt wird oder die (nächste) periodische 
Beurteilung hinausgeschoben wird.

Zwischenbeurteilungen sind ohne Gesamturteil, im 
Übrigen aber – soweit möglich – in derselben Form 
wie eine periodische Beurteilung zu erstellen. Im 
Gegensatz dazu sind Zwischenbeurteilungen wäh-
rend der Probezeit ebenfalls ohne Gesamturteil, 
aber in derselben Form wie eine Probezeitbeurtei-
lung zu erstellen.

Sofern eine Lehrkraft in der gleichen Besoldungs-
gruppe und auf dem gleichen Dienstposten zuletzt 
periodisch oder gemäß Nr. 4.2.1 Buchst. c beurteilt 
worden ist, genügt es für die Zwischenbeurteilung, 
wenn auf einem besonderen Blatt ergänzend zu der 

der Dienstaufgaben getroffen wurden, sind Gegen-
stand der dienstlichen Beurteilung.

4.1.5 Bei Teilzeitbeschäftigung gelten die gleichen 
Grundsätze für die Beurteilung wie bei Vollbe-
schäftigung. Der verminderte Umfang der Unter-
richtsp� ichtzeit ist entsprechend § 9 Abs. 1 Satz 3 
LDO zu beachten.

4.2 Periodische Beurteilungen

4.2.1 Beurteilungszeitraum

a)  Der Beurteilungszeitraum umfasst grundsätzlich 
vier Kalenderjahre; er schließt an den Zeitraum 
der vorangegangenen periodischen Beurteilung 
an. Die Beurteilung ist unmittelbar nach dem 
Ende des Beurteilungszeitraums zu erstellen. 
Der Beurteilungszeitraum ist, abgesehen von 
begründeten Sonderfällen, auszuschöpfen. Ein 
begründeter Ausnahmefall liegt insbesondere 
vor, wenn die Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
zum Ende des im letzten Jahr des Beurteilungs-
zeitraums liegenden Schuljahres die Schule 
wechselt, in die Freistellungsphase der Alters-
teilzeit oder in den Ruhestand tritt. In diesen 
Fällen hat sie bzw. er die dienstlichen Beurtei-
lungen vorher rechtzeitig abzuschließen und 
zu eröffnen, soweit keine zwingenden Gründe 
entgegenstehen.

b)  Die Beurteilungszeiträume werden durch das 
Staatsministerium festgelegt. Der erste Beurtei-
lungszeitraum, der diesen Beurteilungsrichtli-
nien unterliegt, beginnt am 1. Januar 2011 und 
endet am 31. Dezember 2014.

c)  Für Lehrkräfte, die im Lauf des letzten Jahres 
des Beurteilungszeitraums nach einer Abord-
nung oder Versetzung an eine nicht mit unter-
richtlichen Aufgaben befasste Stelle oder nach 
einer Beurlaubung in den Schuldienst zurück-
kehren, sind Beurteilungen zum Ablauf eines 
Jahres nach der Rückkehr zu erstellen, es sei 
denn, die zurückkehrende Lehrkraft beantragt 
innerhalb von drei Monaten nach ihrer Rück-
kehr, in die nächste periodische Beurteilung 
einbezogen zu werden, und diesem Antrag 
wird entsprochen. Die Lehrkräfte sind auf diese 
Möglichkeit und eventuelle Nachteile durch die 
Schulleiterin bzw. den Schulleiter hinzuweisen. 
Vorstehendes gilt sinngemäß für abgeordnete 
oder versetzte bzw. beurlaubte Lehrkräfte, die 
im Lauf des ersten oder zweiten Jahres eines 
Beurteilungszeitraums den Schuldienst wieder 
antreten.

d)  Eine Beurteilung kann zurückgestellt werden, 
wenn gegen eine Lehrkraft ein Disziplinarver-
fahren eingeleitet oder ein gerichtliches Straf-
verfahren anhängig ist oder Vorermittlungen 
eingeleitet sind oder ein sonstiger in der Person 
der Lehrkraft liegender wichtiger Grund vor-
liegt. Nach rechtskräftigem Abschluss des Ver-
fahrens, der Einstellung der Ermittlungen oder 
dem Wegfall des sonstigen wichtigen Grundes 
ist die Beurteilung nachzuholen.
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letzten periodischen Beurteilung vermerkt wird, ob 
und in welcher Hinsicht sich in der Zwischenzeit 
die für die Beurteilung der Lehrkraft maßgeblichen 
Gesichtspunkte geändert haben.

Ist wegen Unterschreitung der vorstehend genann-
ten Zeiträume keine Zwischenbeurteilung zu er-
stellen, soll auf einem besonderen Blatt ergänzend 
zu der letzten periodischen Beurteilung vermerkt 
werden, ob und in welcher Hinsicht sich in dieser 
Zeit die für die Beurteilung der Lehrkraft maßgeb-
lichen Gesichtspunkte geändert haben.

4.4 Einschätzung während der Probezeit und Probe-
zeitbeurteilung

a)  Nach der Hälfte der regelmäßigen Probezeit 
ist unter Verwendung des Vordrucks gemäß 
Anlage A eine Einschätzung der Eignung, Be-
fähigung und fachlichen Leistung vorzuneh-
men. Dies gilt nicht für Lehrkräfte, die für eine 
Verkürzung der Probezeit in Betracht kommen. 
Sofern an dem erfolgreichen Abschluss der Pro-
bezeit Zweifel bestehen, sind diese, ihre Ursa-
chen und die Möglichkeiten der Abhilfe deutlich 
herauszustellen.

b)  Lehrkräfte im Beamtenverhältnis auf Probe sind 
gegen Ende der Probezeit unter Verwendung 
des Vordrucks gemäß Anlage B zu beurteilen 
(Probezeitbeurteilung). Probezeitbeurteilungen 
dienen primär der Feststellung, ob die betref-
fenden Lehrkräfte nach Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung für die Übernahme in 
das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit geeignet 
sind. Sie sind eine verbale, im Rahmen der Be-
urteilungsmerkmale abzugebende Stellungnah-
me, ob sich die Lehrkraft während der Probezeit 
bewährt hat und ihre Eignung für eine Über-
nahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
gegeben ist. Probezeitbeurteilungen sind mit 
den Bewertungsstufen „Geeignet“, „Noch nicht 
geeignet“ oder „Nicht geeignet“ abzuschließen. 
Eine Äußerung über die dienstliche Verwend-
barkeit entfällt.

Kommt die Lehrkraft für eine Abkürzung der 
Probezeit infrage, ist außerdem zu würdigen, ob 
ihre Leistungen – gemessen an denen der übri-
gen Lehrkräfte ihrer Besoldungsgruppe im Be-
amtenverhältnis auf Probe – erheblich über dem  
Durchschnitt liegen. In diesem Fall ist die Pro-
bezeitbeurteilung rechtzeitig vorzunehmen.

4.5 Anlassbeurteilung

Für eine Lehrkraft, die sich für eine Funktion be-
wirbt, ist unter Verwendung des Beurteilungsvor-
drucks gemäß Anlage C eine Anlassbeurteilung zu 
erstellen (Art. 54 Abs. 1 Satz 2 LlbG), wenn

1.  noch keine periodische Beurteilung der Bewer-
berin bzw. des Bewerbers erfolgt ist,

2.  die letzte dienstliche Beurteilung der Bewer-
berin bzw. des Bewerbers länger als vier Jahre 
zurückliegt,

3.  die Bewerberin bzw. der Bewerber seit der letz-
ten dienstlichen Beurteilung befördert wurde,

4.  die Bewerberin bzw. der Bewerber mit einer 
Funktionstätigkeit, insbesondere mit der Wahr-

nehmung amtsprägender Funktionen, betraut 
wurde, deren Ausübung im Rahmen der letzten 
dienstlichen Beurteilung noch nicht gewürdigt 
werden konnte,

5.  sich die Leistungen der Bewerberin bzw. des Be-
werbers im Vergleich zur letzten dienstlichen 
Beurteilung im Hinblick auf die angestrebte 
Funktion wesentlich verändert haben.

Anlassbeurteilungen sind zudem auf Anforderung 
der überprüfenden Dienstbehörde zu erstellen.

4.6 Zuständigkeit

4.6.1 Realschulen, Gymnasien, beru� iche Schulen, För-
derschulen und Schulen für Kranke

a)  Die dienstlichen Beurteilungen der Lehrkräf-
te erstellt und unterzeichnet die Schulleiterin 
oder der Schulleiter. Treten Schulleiterinnen 
oder Schulleiter in den Ruhestand, in die Frei-
stellungsphase der Altersteilzeit oder werden sie 
an eine andere Dienststelle versetzt, haben sie 
der Nachfolgerin bzw. dem Nachfolger aussage-
kräftige Unterlagen zu übergeben, welche die 
Erstellung einer ordnungsgemäßen dienstlichen 
Beurteilung ermöglichen.

b)  (Teil-) Abgeordnete Lehrkräfte werden im Ein-
vernehmen mit der aufnehmenden Schule oder 
Behörde beurteilt. Im Fall der (Teil-) Abordnung 
oder Beurlaubung zu einer Dienststelle eines 
anderen Dienstherrn oder einer Privatschule 
erfolgt die Beurteilung im Benehmen mit der 
aufnehmenden Stelle. War die Lehrkraft wäh-
rend des Beurteilungszeitraums länger als sechs 
Monate mit mehr als der Hälfte der Unterrichts-
p� ichtzeit abgeordnet, hat die oder der Beur-
teilende bei der aufnehmenden Behörde einen 
Beurteilungsbeitrag einzuholen.

c)  Das Staatsministerium kann die Zuständigkeit 
abweichend festlegen, wenn ein dringendes 
dienstliches Bedürfnis dafür gegeben ist (Art. 60 
Abs. 1 Satz 4 LlbG).

d)  Vor der Erstellung der dienstlichen Beurtei-
lung von hauptamtlichen Lehrkräften mit der 
Lehramtsbefähigung für das Fach Katholische 
Religionslehre hat sich die Schulleiterin oder 
der Schulleiter mit dem örtlich zuständigen Or-
dinariat (Schulreferat), vor der Erstellung von 
dienstlichen Beurteilungen von hauptamtlichen 
Lehrkräften mit der Lehramtsbefähigung für 
das Fach Evangelische Religionslehre mit dem 
örtlich zuständigen Dekanat in Verbindung zu 
setzen mit der Bitte um Mitteilung, ob von dort 
Gesichtspunkte zur dienstlichen Beurteilung 
vorgetragen werden. Die kirchlichen Behörden 
können eine Vertreterin bzw. einen Vertreter 
zum Unterrichtsbesuch entsenden. Die Beob-
achtungen und Erkenntnisse der kirchlichen 
Stellen können der oder dem Beurteilenden als 
Material für die Beurteilung zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Verantwortung für die dienst-
liche Beurteilung trägt auch in diesen Fällen 
allein die Schulleiterin bzw. der Schulleiter.
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4.6.2 Volksschulen

a)  Die dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte, 
Fachlehrkräfte und der Förderlehrkräfte wird 
auf Vorschlag der Schulleiterinnen und Schul-
leiter durch die fachliche Leitung des Schulamts 
erstellt und unterzeichnet. Die Schulrätin bzw. 
der Schulrat kann sich nach p� ichtgemäßem Er-
messen durch Unterrichtsbesuche eine Überzeu-
gung hinsichtlich der von der Schulleiterin bzw. 
dem Schulleiter vorgeschlagenen Beurteilung 
verschaffen. Bei Lehrkräften, Fachlehrkräften 
und Förderlehrkräften mit mehreren Einsatz-
orten wird der Beurteilungsvorschlag von der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter erstellt, deren 
bzw. dessen Schule die Lehrkraft, Fachlehrkraft 
oder die Förderlehrkraft als Stammschule zuge-
wiesen ist. Die Leistungen an Einsatzschulen 
werden in geeigneter Weise miteinbezogen.

Die Leiterin bzw. der Leiter der Stammschule ei-
ner Lehrkraft unterzeichnen als Vorgesetzte die 
erstellten dienstlichen Beurteilungen und erklä-
ren, ob hiergegen Einwendungen bestehen. Die 
Einwendungen sind zu begründen.

b)  Die Zwischenbeurteilungen werden von der 
Schulleiterin bzw. dem Schulleiter unter Einbe-
ziehung des Staatlichen Schulamts erstellt und 
unterzeichnet.

c)  Die fachliche Leiterin bzw. der fachliche Lei-
ter des Schulamts kann die Befugnisse nach 
Buchst. a und b allgemein oder für bestimmte 
Schulen weiteren Schulrätinnen oder Schul-
räten des Schulamts übertragen.

d)  Lehrkräfte bzw. Fachlehrkräfte, die als Semi-
narrektorin, Seminarrektor, Seminarleiterin, 
Seminarleiter, Beratungsrektorin als Schulpsy-
chologin oder Beratungsrektor als Schulpsycho-
loge tätig sind, werden durch die Regierung be-
urteilt, die Beiträge des Staatlichen Schulamts 
einzuholen hat.

e)  Für die dienstliche Beurteilung der Lehrkräfte, 
Fachlehrkräfte und der Förderlehrkräfte � n-
den die Nrn. 4.6.1 Buchst. a Satz 2 und 4.6.1 
Buchst. b und c entsprechende Anwendung.

4.7 Beteiligung des Personalrats

Eine Beteiligung des Personalrats bei der Erstel-
lung der Beurteilung der Lehrkräfte ist weder vor-
gesehen noch zulässig. Die oder der Beurteilende 
kann nach Art. 67 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BayPVG 
generell die Tatsache der anstehenden Beurteilung 
mit dem Personalrat erörtern. Das Beschwerderecht 
der Beschäftigten nach Art. 69 Abs. 1 Buchst. c 
BayPVG bleibt unberührt.

4.8 Eröffnung der dienstlichen Beurteilung

Der für die Lehrkraft vorgesehene Abdruck der 
Beurteilung ist dieser eine Woche vor Eröffnung 
der Beurteilung zuzuleiten. Die dienstliche Beur-
teilung wird der Lehrkraft von der oder dem Beur-
teilenden eröffnet. Die Eröffnung der dienstlichen 
Beurteilung der Lehrkräfte, Fachlehrkräfte und 
der Förderlehrkräfte im Bereich der Volksschulen 
kann von der Fachlichen Leiterin bzw. dem Fach-
lichen Leiter gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 3 LlbG auf 

die Schulleiterin bzw. den Schulleiter, die bzw. der 
den Beurteilungsvorschlag erstellt hat, delegiert 
werden.  Die dienstliche Beurteilung ist mit der 
Lehrkraft zu besprechen. Bei diesem Beurteilungs-
gespräch soll auf den wesentlichen Inhalt der Be-
urteilung eingegangen werden. Dadurch können 
Missverständnisse ausgeräumt und der Lehrkraft 
Hilfen gegeben werden, wie sie etwa aufgetretene 
Schwächen beseitigen kann.

4.9 Einwendungen gegen die dienstliche Beurtei-
lung

Der Lehrkraft wird für etwaige Einwendungen 
eine Überlegungsfrist von drei Wochen nach der 
Eröffnung eingeräumt. Die Lehrkraft soll etwaige 
Einwendungen innerhalb dieses Zeitraums erhe-
ben, damit deren Berücksichtigung im Überprü-
fungsverfahren sichergestellt ist. Nach Ablauf die-
ser Frist wird die Beurteilung der überprüfenden 
Behörde vorgelegt.

Die Einwendungen der Lehrkraft sind der über-
prüfenden Behörde mit einer Stellungnahme der 
oder des Beurteilenden vorzulegen. Diese Stel-
lungnahme soll sich mit den erhobenen Einwen-
dungen auseinandersetzen und keine Ergänzung 
der dienstlichen Beurteilung darstellen. Bei Ein-
wendungen gegen eine Zwischenbeurteilung sind 
gleichzeitig Kopien der Zwischenbeurteilung und 
der Stellungnahme der oder des Beurteilenden der 
aufnehmenden Schule bzw. dem aufnehmenden 
Schulamt zur Kenntnis zuzuleiten.

Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist erhobene Ein-
wendungen der Lehrkraft  sind der überprüfenden 
Behörde nachzureichen und zu berücksichtigen, 
soweit dies noch möglich ist.

4.10 Überprüfung der dienstlichen Beurteilung

a)  Die Überprüfung der dienstlichen Beurteilun-
gen – periodische Beurteilung, Zwischenbeur-
teilung, Einschätzung während der Probezeit, 
Probezeitbeurteilung, Anlassbeurteilung – dient 
der Einhaltung des Gebots einer gleichmäßigen 
Handhabung der Beurteilungsgrundsätze.

b)  Eine abgeänderte dienstliche Beurteilung ist 
spätestens drei Monate nach der Überprüfung 
der Lehrkraft nochmals zu eröffnen (vgl. Art. 61 
Abs. 1 Satz 5 LlbG); der überprüfenden Behörde 
ist hierüber zu berichten. Die Lehrkraft bestä-
tigt durch ihre Unterschrift die Eröffnung der 
geänderten Beurteilung. Der Lehrkraft ist ein 
Abdruck der geänderten Beurteilung auszuhän-
digen.

Wird den Einwendungen nicht entsprochen, so 
ist die Lehrkraft vom Ergebnis der Überprüfung 
ihrer Einwendungen zu verständigen. In diesem 
Fall oder bei der nochmaligen Eröffnung ist der 
Lehrkraft die zu ihren Einwendungen erfolgte 
schriftliche Stellungnahme der oder des Beur-
teilenden bekannt zu geben. Diese Stellungnah-
me ist der Lehrkraft in Kopie auszuhändigen.

Die Beurteilung ist mit dem Vermerk über ihre 
Eröffnung zu den Personalakten zu nehmen.
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5. Dienstliche Beurteilung der am Staatsinstitut für 
die Ausbildung der Fachlehrkräfte und der am 
Staatsinstitut für die Ausbildung der Förderlehr-
kräfte tätigen Lehrkräfte und Förderlehrkräfte

Die dienstlichen Beurteilungen der Förderlehr-
kräfte richten sich nach denjenigen Bestimmungen 
dieser Bekanntmachung, welche für die Lehrkräfte 
der Schulart gelten, an der die zu beurteilenden 
Personen eingesetzt sind. Für die an Volksschulen 
eingesetzten Förderlehrkräfte gelten die Regelun-
gen in Nr. 4.6.2.

Für die am Staatsinstitut für die Ausbildung der 
Fachlehrkräfte und der am Staatsinstitut für die 
Ausbildung der Förderlehrkräfte tätigen Lehrkräf-
te, Fach- und Förderlehrkräfte gilt diese Bekannt-
machung entsprechend.

6. Leistungsfeststellung

6.1 Fallgestaltungen

Art. 62 Abs. 1 Satz 1 LlbG bestimmt, dass Leis-
tungsfeststellungen, die für die Entscheidungen 
nach Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 und 3 BayBesG sowie 
Art. 66 Abs. 2 BayBesG erforderlich sind, soweit 
möglich, mit der periodischen Beurteilung ver-
bunden werden. Es handelt sich dabei um folgende 
Konstellationen:

a)  Regelmäßiger Stufenaufstieg bzw. Stufenstopp: 
Feststellung, ob die mit dem Amt verbundenen 
Mindestanforderungen erfüllt bzw. nicht erfüllt 
sind (Art. 62 Abs. 3 LlbG, Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 
und 3 BayBesG)

b)  Leistungsstufe: Feststellung, ob dauerhaft her-
ausragende Leistungen vorliegen (Art. 62 Abs. 2 
LlbG, Art. 66 Abs. 2 BayBesG).

Für die Leistungsfeststellung im Rahmen des Be-
urteilungsvordrucks ist der Vordruck der Anlage C 
zu verwenden. Für die gesonderte Leistungsfest-
stellung ist der Vordruck der Anlage D zu verwen-
den.

6.2 Gegenstand der Leistungsfeststellung

Gegenstand der Feststellung sind die Kriterien der 
fachlichen Leistung gemäß Nr. 2.2.1.

a)  Regelmäßiger Stufenaufstieg

Nach Art. 30 Abs. 2 BayBesG steigt das Grund-
gehalt in regelmäßigen Zeitabständen (bis zum 
Erreichen der Endstufe) an, wenn die Lehrkraft 
die mit dem Amt verbundenen Mindestanforde-
rungen erfüllt. Bezugspunkt für die nach Art. 30 
Abs. 3 Satz 1 BayBesG erforderliche Leistungs-
feststellung ist grundsätzlich das jeweilige Amt 
im statusrechtlichen Sinn, das die Lehrkraft 
am Beurteilungsstichtag bzw. dem Stichtag 
der gesonderten Leistungsfeststellung inne 
hat. In Anpassung an die für die Beamtinnen 
und Beamten des Freistaats Bayern geltenden 
Verwaltungsvorschriften zum Beamtenrecht – 
VVBeamtR (Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen vom 13. Juli 
2009, FMBl S. 190; geändert durch Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen vom 18. November 2010, FMBl 
S. 264; vgl. dort Abschnitt 4 Nr. 6.1.1) gelten die 

Mindestanforderungen regelmäßig als erfüllt, 
wenn die Lehrkraft in allen Einzelmerkmalen 
der fachlichen Leistung gemäß Nr. 2.2.1 mindes-
tens die Bewertungsstufe „MA“ erzielt hat. Bei 
der Entscheidung sind sämtliche zurechenbaren 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. 
Es handelt sich dabei insbesondere darum,

–   ob Leistungsmängel der Lehrkraft zugerech-
net werden können; dies ist insbesondere 
nicht der Fall, wenn sie auf eine Krankheit 
oder auf eine Schwerbehinderung zurückzu-
führen sind;

–   inwieweit die gezeigten Leistungen von dem 
allgemeinen Durchschnitt abweichen;

–   wie lange Leistungsmängel während des Be-
urteilungszeitraums bestanden haben;

–   ob zu erwarten ist, dass Leistungsmängel 
auch ohne Maßnahmen durch die Dienst-
vorgesetzte oder den Dienstvorgesetzten be-
hoben werden.

Die Grundsätze der „Fürsorgerichtlinien“ sind 
zu beachten.

Eine gesonderte Berücksichtigung der oben ge-
nannten Umstände bei der Leistungsfeststellung 
ist nur insoweit möglich, als diese nicht bereits 
Eingang bei der Bewertung der nach Art. 58 
Abs. 3 Nr. 1, Abs. 6 Satz 2 LlbG maßgeblichen 
Beurteilungskriterien gefunden haben (vgl. 
Nr. 2.3.5; keine doppelte Berücksichtigung). 
Durch die Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls ist gewährleistet, dass unberechtigte 
Benachteiligungen verhindert werden, und auf 
die Besonderheiten von Einzelfällen eingegan-
gen werden kann.

b) Stufenstopp

Kann nicht festgestellt werden, dass die Min-
destanforderungen erfüllt sind, weil die Lehr-
kraft nicht in allen Einzelmerkmalen der fach-
lichen Leistung gemäß Nr. 2.3.1 mindestens die 
Bewertungsstufe „MA“ erzielt hat, ist gesetz-
liche Folge des Art. 30 Abs. 3 BayBesG das Ver-
bleiben in der bisherigen Stufe.

Der regelmäßige Stufenaufstieg darf einer Lehr-
kraft nur versagt werden, wenn sie rechtzeitig 
vorher auf die Leistungsmängel ausdrücklich 
hingewiesen worden ist (Art. 62 Abs. 4 Satz 2 
LlbG). Dies soll der betroffenen Lehrkraft die 
Chance geben, Leistungsmängel rechtzeitig zu 
beheben und gleichzeitig aufzeigen, dass � nan-
zielle Einbußen hingenommen werden müssen, 
wenn die Leistungen nicht gesteigert werden. 
Inhalt und Zeitpunkt des Hinweises sind im 
Personalakt zu vermerken. Das Beteiligungs-
recht nach Art. 77a BayPVG ist zu beachten.

Unterbleibt eine positive Feststellung gemäß 
Art. 62 Abs. 3 LlbG, ist dies der Lehrkraft ge-
genüber – in entsprechender Anwendung des 
Art. 39 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG – zu begründen. 
Eine Abschrift der Mitteilung der Gründe ist in 
den Personalakt aufzunehmen.

Nach Art. 62 Abs. 5 LlbG wird regelmäßig über-
prüft, ob nunmehr die Mindestanforderungen 
nach Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG vorliegen. 



KWMBl Nr. 20/2011316

Dies ermöglicht dem Dienstherrn � exibel auf 
die Leistungen der Lehrkraft nach einem An-
halten in der Stufe zu reagieren, und gibt der 
betroffenen Lehrkraft die Chance und den An-
reiz, schnell die Leistungen zu steigern.

Wird festgestellt, dass die Mindestanforde-
rungen nicht erfüllt sind (Stufenstopp), sind 
die Leistungen im Rahmen einer gesonderten 
Leistungsfeststellung in Abständen von jeweils 
einem Jahr nach Beginn des Stufenstopps er-
neut zu überprüfen (Art. 62 Abs. 5 Satz 1 LlbG). 
Sofern zu diesem Zeitpunkt zugleich eine pe-
riodische Beurteilung erstellt wird, wird die 
Überprüfungsfeststellung mit dieser verbunden 
(Art. 62 Abs. 5 Satz 4 LlbG). Einer gesonderten 
Leistungsfeststellung bedarf es auch dann, wenn 
eine Leistungsfeststellung für die Entscheidun-
gen nach Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 und 3 BayBesG 
sowie Art. 66 Abs. 2 BayBesG erforderlich ist, 
eine periodische Beurteilung jedoch nicht vor-
geschrieben ist.

c) Leistungsstufe

Gemäß Art. 62 Abs. 2 LlbG kommen für die Ver-
gabe einer Leistungsstufe gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBesG nur diejenigen Lehrkräfte in Betracht, 
die in den Kriterien der fachlichen Leistung ge-
mäß Nr. 2.2.1 die jeweils in der Vergleichsgrup-
pe höchst vergebenen Bewertungen erhalten 
haben.

Für die Probezeitbeamtinnen und Probezeitbe-
amten gilt Art. 62 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung 
mit Abs. 1 Satz 5 LlbG.

Von einer Festlegung genau bestimmter Kriteri-
en wurde abgesehen, um die Entscheidung der 
oder des Dienstvorgesetzten nicht zu beschrän-
ken. Dies garantiert das notwendige Maß an 
Gerechtigkeit im Einzelfall. Für die Transparenz 
des Vergabeverfahrens sowie des Vergabeum-
fangs sorgt die Beteiligung der Personalvertre-
tungen (Art. 77a BayPVG).

Gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 2 BayBesG entschei-
det die zuständige oberste Dienstbehörde oder 
die von ihr durch Rechtsverordnung bestimm-
te Stelle auf der Grundlage der Leistungsfest-
stellung im Rahmen einer weiteren Auswahl-
entscheidung (Vergabeentscheidung) über die 
tatsächliche Vergabe einer Leistungsstufe und 
deren Dauer. Der Beginn der Leistungsstufe 
kann bei jeder Lehrkraft individuell bestimmt 
werden. Letzteres ist nicht Gegenstand der Leis-
tungsfeststellung. Auf Art. 62 Abs. 2 Sätze 3 und 
4 LlbG wird verwiesen.

6.3 Leistungsfeststellungen während der Probezeit

Sofern während der Probezeit Leistungsfeststellun-
gen nach Art. 30 Abs. 3, Art. 66 Abs. 2 BayBesG 
erforderlich werden, können diese mit der Ein-
schätzung bzw. der Probezeitbeurteilung verbun-
den werden (Art. 62 Abs. 1 Satz 4 LlbG). Bezüglich 
der Ausgestaltung wird auf den Vordruck gemäß 
Anlage B verwiesen.

Für Leistungsfeststellungen während der Probezeit 
gelten abweichend die für die Einschätzung bzw. 
die Probezeitbeurteilung maßgebenden Bewer-

tungsmaßstäbe (Art. 62 Abs. 1 Satz 5 in Verbin-
dung mit Art. 55 Abs. 1 Satz 1 bzw. Art. 55 Abs. 2 
Satz 2 LlbG).

6.4 Zusammentreffen von Zeiten aktiver Dienstleis-
tung und von berücksichtigungsfähigen Zeiten

Treffen in einem Beurteilungszeitraum Zeiten ak-
tiver Dienstleistung mit Zeiten nach Art. 31 Abs. 3 
BayBesG zusammen, während der nach Art. 30 
Abs. 3 Satz 5 BayBesG die mit dem Amt verbunde-
nen Mindestanforderungen als erfüllt gelten, ist im 
Wege einer Gesamtwürdigung des Beurteilungs-
zeitraums zu entscheiden, ob insgesamt davon 
ausgegangen werden kann, dass die mit dem Amt 
verbundenen Mindestanforderungen erfüllt sind.

6.5 Zuständigkeit und Verfahren

Die Zuständigkeiten richten sich in allen in 
Nrn. 6.1 und 6.2 genannten Fällen nach Nr. 4.6. 
Hinsichtlich des Verfahrens � nden die in Nr. 4 für 
die dienstliche Beurteilung getroffenen Regelun-
gen entsprechende Anwendung.

6.6 Maßstab

Leistungsfeststellungen können ihrer Funktion 
nur gerecht werden, wenn sie nach objektiven Ge-
sichtspunkten erstellt werden und ein möglichst 
zutreffendes, ausgewogenes und umfassendes Bild 
von den Leistungen der Beamtinnen und Beamten 
geben. Die Nr. 2.2.1 � ndet entsprechende Anwen-
dung, soweit es um die Feststellung der fachlichen 
Leistung geht.

6.7 Wirksamkeit

Bezüglich des Beginns der Wirksamkeit einer Leis-
tungsfeststellung ist auf den Beginn des Monats 
abzustellen, der auf den Monat, in dem die Leis-
tungsfeststellung eröffnet worden ist, folgt. Sofern 
die Leistungsfeststellung mit der periodischen Be-
urteilung verbunden ist, ist maßgeblich der Monat 
der Eröffnung der periodischen Beurteilung. Eine 
Leistungsfeststellung, die mit einer periodischen 
Beurteilung verbunden ist, gilt bis zur nächsten 
periodischen Beurteilung. Eine gesonderte Leis-
tungsfeststellung ist wirksam bis zur ersten oder 
nächsten periodischen Beurteilung, bzw., wenn 
eine solche nicht erfolgt, bis zur nächsten geson-
derten Leistungsfeststellung.

Unterbleibt eine positive Leistungsfeststellung 
(Stufenstopp), so treten die Rechtsfolgen des Art. 30 
Abs. 3 Satz 3 BayBesG mit dem Beginn des Monats 
ein, der auf den Monat folgt, in dem die periodi-
sche Beurteilung bzw. die gesonderte Leistungs-
feststellung eröffnet worden ist. Jeweils nach einem 
Jahr ab Eintritt der Rechtsfolgen des Art. 30 Abs. 3 
Satz 3 BayBesG wird erneut überprüft, ob die Lehr-
kraft nunmehr die Mindestanforderungen erfüllt. 
Wenn dies der Fall ist, erfolgt eine positive Leis-
tungsfeststellung; andernfalls wird festgehalten, 
dass die Leistung nach wie vor nicht den Mindest-
anforderungen entspricht.

6.8 Einwendungen gegen die Leistungsfeststellung

Für das Verfahren bei Einwendungen gegen die 
Leistungsfeststellung � ndet Nr. 4.9 entsprechende 
Anwendung.
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Abschnitt B.  Dienstliche Beurteilung und Leistungs-
feststellung der Schulleiterinnen und Schul-
leiter

1. Allgemeines

1.1 Die Schulleiterinnen und Schulleiter haben ein 
breiteres Aufgabenspektrum als Lehrkräfte. Die-
sem Umstand müssen die Beurteilungsrichtlinien 
Rechnung tragen. Die Grundsätze und Regelungen 
im Abschnitt A gelten insoweit als auf sie im Ab-
schnitt B Bezug genommen wird.

1.2 Dienstliche Beurteilungen erfüllen im Wesent-
lichen folgende Zwecke:

1.2.1 Dienstliche Beurteilungen haben zum Ersten die 
Aufgabe, der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter 
zu zeigen, welches Leistungs-, Befähigungs- und 
Eignungsbild die Schulaufsicht innerhalb des Be-
urteilungszeitraums von ihr bzw. ihm gewonnen 
hat. Die dienstliche Beurteilung ist somit ein In-
strument der Personalführung und der Qualitäts-
sicherung.

1.2.2 Zum Zweiten soll durch die dienstlichen Beurtei-
lungen regelmäßig ein vergleichender Überblick 
über das Leistungspotenzial der Schulleiterinnen 
bzw. der Schulleiter ermöglicht werden, die für 
Auswahlentscheidungen über die weitere dienst-
liche Verwendung und das beru� iche Fortkom-
men der Schulleiterinnen und Schulleiter unter 
Verwirk lichung des im Grundgesetz und in der 
Bayerischen Verfassung niedergelegten Leistungs-
grundsatzes darstellt.

1.2.3 Die dienstliche Beurteilung ist zum Dritten eine 
maßgebliche Grundlage für Entscheidungen über 
Leistungsfeststellungen gemäß Art. 30 Abs. 3 Sät-
ze 1 und 3 und Art. 66 Abs. 2 des Bayerischen Be-
soldungsgesetzes (BayBesG).

1.3 Grundsätze der Beurteilung

1.3.1 Beurteilen heißt, Beobachtungen und Erkenntnisse 
unter bestimmten Gesichtspunkten zu bewerten. 
Um eine fundierte Einschätzung der Leistung 
einer Schulleiterin bzw. eines Schulleiters zu er-
möglichen, sollen sich die in Abschnitt B Nr. 4.4 
genannten, an der Beurteilung maßgeblich be-
teiligten Personen ein Bild vor Ort machen. Die 
Einzelbeobachtungen müssen jeweils nach ihrer 
Bedeutung eingeordnet und gewichtet werden.

1.3.2 Dienstliche Beurteilungen erfüllen ihren Zweck 
nur, wenn sie nach objektiven Gesichtspunkten, 
d. h. nach den Geboten der Gleichmäßigkeit, Ge-
rechtigkeit und Sachlichkeit, erstellt werden. 
Dazu gehört auch eine Vergleichbarkeit der Be-
urteilungsergebnisse auf Ebene der Schulamts-, 
MB- und Regierungsbezirke. Die Beurteilungen 
müssen ein möglichst zutreffendes, umfassendes 
und ausgewogenes Bild von den Leistungen und 
Fähigkeiten der Schulleiterinnen bzw. der Schul-
leiter geben. Dementsprechend müssen in den Be-
urteilungen sowohl Stärken als auch Schwächen, 
soweit diese für die dienstliche Verwendbarkeit von 
Bedeutung sind oder sein können, zum Ausdruck 
kommen. Dabei ist zu vermeiden, dass erstmals 

zum Ende des Beurteilungszeitraums Mängel 
angesprochen werden. Sie sind gegebenenfalls 
rechtzeitig anzusprechen und Möglichkeiten zur 
Abhilfe aufzuzeigen, damit die Mängel abgestellt 
werden können. Das diesbezüglich Veranlasste ist 
zu dokumentieren.

2. Inhalt der Beurteilungen, Beurteilungsmaßstab 
und Bewertung

2.1 Beurteilungsmerkmale

Die dienstliche Beurteilung hat sich gemäß Art. 58 
Abs. 2 LlbG auf die Beurteilungsmerkmale der 
fachlichen Leistung sowie der Eignung und Be-
fähigung der Schulleiterin bzw. des Schulleiters 
zu erstrecken. Die Einzelmerkmale, die der Er-
fassung von Leistung, Eignung und Befähigung 
dienen und auf die jeweils einzugehen ist, werden 
im Folgenden aufgeführt. Die Erläuterungen der 
einzelnen Merkmale sind nicht abschließend; die 
Beurteilenden können gegebenenfalls auf weitere 
Gesichtspunkte eingehen. Zu bedenken ist, dass 
die der Erfassung der Beurteilungsmerkmale die-
nenden Gesichtspunkte nicht streng voneinander 
getrennt, sondern eng miteinander verknüpft sind 
und sich teilweise überschneiden.

2.1.1 Beurteilung der fachlichen Leistung

a) Arbeitserfolg

–   Arbeitsqualität

1. Bildung eines Schulpro� ls

2. Schulentwicklungsmaßnahmen

–   Beachtung von inhaltlichen und formalen 
Vorgaben

–   Unterrichtliche Tätigkeit (entsprechend dem 
ausgeübten Umfang) 

1.  Unterrichtsplanung und Unterrichtsge-
staltung

2. Unterrichtserfolg

3. Erzieherisches Wirken

  Die Kriterien für die Beurteilung der un-
terrichtlichen Leistungen entsprechen 
den in Abschnitt A Nr. 2.2.1 dort Nrn. 1 
bis 3 genannten.

b) Führungs- und Vorgesetztenverhalten

–   Prioritätensetzung und Zielvorgaben

–   Organisations- und Planungsvermögen

–   Motivation und Förderung der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter

–   Kooperationsverhalten (Zusammenarbeit 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der 
Schulaufsicht, den Erziehungsberechtigten, 
der Personal- und Schwerbehindertenvertre-
tung und den außerschulischen Kooperati-
onspartnern)

–   Qualitätssicherung

–   Lösen/Bewältigen von schwierigen Situatio-
nen und Kon� ikten

–   Vertretung der Schule nach außen

–   Präsenz an der Schule
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2.1.2 Eignung und Befähigung

–  Einsatzbereitschaft

–  Entscheidungsfreude

–  Verantwortungsbereitschaft

–  Aufgeschlossenheit für neue Aufgaben

–  Belastbarkeit

–  Bereitschaft zur Fortbildung

2.1.3 Ergänzende Bemerkungen

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen 
Beurteilungsmerkmale von der beurteilten Schul-
leiterin bzw. dem beurteilten Schulleiter gezeich-
nete Bild durch ergänzende Bemerkungen, insbe-
sondere zur Einschätzung der Persönlichkeit, die 
in den beiden Blöcken „fachliche Leistung” und 
„Eignung/Befähigung” noch nicht ausreichen-
den Niederschlag gefunden haben, aber in die 
Gesamturteilsbildung einbezogen werden sollen, 
abgerundet werden. Hierzu zählt auch der Fall, 
dass eine Schwerbehinderte bzw. ein Schwerbe-
hinderter trotz der mit der Behinderung verbun-
denen Erschwernis gute oder gar herausragende 
Leistungen erbringt.

Desgleichen sollen besondere Leistungen der 
Schulleiterin bzw. des Schulleiters im Beurtei-
lungszeitraum vermerkt werden. Dabei kann auch 
auf wissenschaftliche, schriftstellerische oder 
künstlerische Leistungen eingegangen werden. 
Ebenso können Tätigkeiten im öffentlichen Leben, 
vor allem auch ehrenamtliche Tätigkeiten erwähnt 
werden.

Wenn und soweit sich beurteilungsrelevante Ein-
zelmerkmale wie Teamverhalten, Führungsverhal-
ten, Organisationsfähigkeit, Einsatz- und Verant-
wortungsbereitschaft, die auch bei der Betreuung 
und P� ege von Kindern, Kranken oder alten Men-
schen sowie bei der Ausübung eines Ehrenamtes 
erworben bzw. vertieft werden können, erkennbar 
im dienstlichen Verhalten äußern, � nden sie ihren 
Niederschlag in einer entsprechenden Bewertung 
der einzelnen Beurteilungskriterien.

Disziplinarmaßnahmen oder missbilligende Äuße-
rungen einer bzw. eines Dienstvorgesetzten (Art. 7 
Abs. 1 Satz 2 BayDG) sowie Hinweise auf Strafen 
oder Geldbußen, die im Strafverfahren oder Buß-
geldverfahren verhängt wurden, sind nicht in der 
Beurteilung zu vermerken. Die Nichtaufnahme 
bedeutet nicht, dass ein Verhalten, das zur Ver-
hängung einer Disziplinarmaßnahme oder einer 
dienstaufsichtlichen Maßnahme oder Ähnlichem 
geführt hat, bei der Würdigung des Gesamtbildes 
in der Beurteilung unbeachtet bleibt.

Soweit Veranlassung besteht, sollte hier auch an-
gegeben werden, ob Umstände vorliegen, welche 
die Beurteilung erschwert haben und den Wert der 
Beurteilung einschränken können (z. B. längere 
Krankheiten, schlechter Gesundheitszustand der 
bzw. des zu Beurteilenden). Auf einen Abfall oder 
eine Steigerung der Leistungen in der Berichtszeit 
und ggf. – soweit bekannt – deren Ursachen ist ein-
zugehen.

2.2 Beurteilungsmaßstab und Bewertung

2.2.1 Die dienstliche Beurteilung soll die Leistung 
der Schulleiterin bzw. des Schulleiters in Bezug 
auf ihre Funktion und im Vergleich zu anderen 
Schulleiterinnen und Schulleitern derselben Be-
soldungsgruppe objektiv darstellen (Art. 58 Abs. 2 
Satz 1 LlbG).

2.2.2 Bewertung

2.2.2.1 Die Bewertung erfolgt nach einem System mit 
sieben Bewertungsstufen. Bei den Einzelmerk-
malen sind die Abkürzungen für die jeweilige 
Bewertungsstufe, wie sie für das Gesamtergeb-
nis vorgesehen sind, anzugeben (vgl. Nr. 2.2.2.2). 
Die bei dem jeweiligen Einzelmerkmal zugrunde 
zu legenden Kriterien sind beispielhaft im Form-
blatt angegeben. Einer verbalen Beschreibung der 
Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmale bedarf es 
nicht. Je differenzierter das Leistungsgefüge des 
Personalkörpers in der dienstlichen Beurteilung 
zum Ausdruck kommt, umso größere Bedeutung 
kann der Beurteilung im Rahmen von Beförderun-
gen und anderen Personalentscheidungen zukom-
men. Dies ist nur möglich, wenn der Bewertungs-
rahmen ausgeschöpft wird.

2.2.2.2 Das Gesamtergebnis der periodischen Beurteilung 
ist in einer der folgenden Bewertungsstufen auszu-
drücken:

Leistung, die in allen Belangen von herausragen-
der Qualität ist (HQ)

Leistung, die die Anforderungen besonders gut 
erfüllt (BG)

Leistung, die die Anforderungen übersteigt (UB)

Leistung, die den Anforderungen voll entspricht 
(VE)

Leistung, die  den Anforderungen in hohem Maße 
gerecht wird (HM)

Leistung, die Mängel aufweist (MA)

Leistung, die insgesamt unzureichend ist (IU)

Zwischenstufen und Zusätze sind nicht zulässig.

Erläuterung der Bewertungsstufen:
(Die Umschreibungen schöpfen die Bewertungs-
stufen naturgemäß nicht in jeder Hinsicht aus; 
sie sind vielmehr als Hilfen für die Beurteilenden 
aufzufassen. Positive Eigenschaften, die in der Um-
schreibung einer Bewertungsstufe genannt sind, 
werden in den Umschreibungen der besseren Be-
wertungsstufen vorausgesetzt.)

Leistung, die in allen Belangen von herausragen-
der Qualität ist (HQ):

Dieses Gesamturteil ist einer Schulleiterin bzw. 
einem Schulleiter zu erteilen, die bzw. der nach 
Leistung, Eignung und Befähigung die Anforde-
rungen (vgl. die Kriterien gemäß Nrn. 2.1.1 und 
2.1.2) in außergewöhnlicher Weise übertrifft, die 
normaler- und billigerweise an Beamtinnen und 
Beamte ihrer bzw. seiner Besoldungsgruppe inner-
halb der jeweiligen Schulart gestellt werden.



KWMBl Nr. 20/2011 319

Leistung, die die Anforderungen besonders gut 
erfüllt (BG):

Dieses Gesamturteil ist einer Schulleiterin bzw. ei-
nem Schulleiter zu erteilen, die bzw. der nach Leis-
tung, Eignung und Befähigung die Anforderungen 
(vgl. die Kriterien gemäß Nrn. 2.1.1 und 2.1.2) ganz 
besonders gut erfüllt, die normaler- und billiger-
weise an Beamtinnen und Beamte ihrer bzw. seiner 
Besoldungsgruppe innerhalb der jeweiligen Schul-
art gestellt werden.

Leistung, die die Anforderungen übersteigt (UB):

Dieses Gesamturteil ist einer Schulleiterin bzw. 
einem Schulleiter zu erteilen, die bzw. der nach 
Leistung, Eignung und Befähigung die Anforde-
rungen (vgl. die Kriterien gemäß Nrn. 2.1.1 und 
2.1.2) übertrifft, die normaler- und billigerweise 
an Beamtinnen und Beamte ihrer bzw. seiner Be-
soldungsgruppe innerhalb der jeweiligen Schulart 
gestellt werden.

Leistung, die den Anforderungen voll entspricht 
(VE):

Dieses Gesamturteil ist einer Schulleiterin bzw. 
 einem Schulleiter zu erteilen, die bzw. der nach 
Leistung, Eignung und Befähigung die Anforde-
rungen (vgl. die Kriterien gemäß Nrn. 2.1.1 und 
2.1.2) voll gerecht wird, die normaler- und billi-
gerweise an Beamtinnen und Beamte ihrer bzw. 
seiner Besoldungsgruppe innerhalb der jeweiligen 
Schulart gestellt werden.

Leistung, die den Anforderungen in hohem Maße 
gerecht wird (HM):

Dieses Gesamturteil ist einer Schulleiterin bzw. 
einem Schulleiter zu erteilen, die bzw. der nach 
Leistung, Eignung und Befähigung die Anforde-
rungen (vgl. die Kriterien gemäß Nrn. 2.1.1 und 
2.1.2) erfüllt, die normaler- und billigerweise an 
Beamtinnen und Beamte ihrer bzw. seiner Besol-
dungsgruppe innerhalb der jeweiligen Schulart 
gestellt werden.

Leistung, die Mängel aufweist (MA):

Dieses Gesamturteil ist einer Schulleiterin bzw. 
einem Schulleiter zu erteilen, die bzw. der nach 
Leistung, Eignung und Befähigung die Anforde-
rungen (vgl. die Kriterien gemäß Nrn. 2.1.1 und 
2.1.2) nicht voll erfüllt, die normaler- und billiger-
weise an Beamtinnen und Beamte ihrer bzw. seiner 
Besoldungsgruppe innerhalb der jeweiligen Schul-
art gestellt werden.

Leistung, die insgesamt unzureichend ist (IU):

Dieses Gesamturteil ist einer Schulleiterin bzw. 
einem Schulleiter zu erteilen, die bzw. der nach 
Leistung, Eignung und Befähigung die Anforde-
rungen (vgl. die Kriterien gemäß Nrn. 2.1.1 und 
2.1.2) nicht mehr genügen, die normaler- und bil-
ligerweise an Beamtinnen und Beamte ihrer bzw. 
seiner Besoldungsgruppe innerhalb der jeweiligen 
Schulart gestellt werden.

2.2.3 Die bei den einzelnen Beurteilungsmerkmalen ver-
gebenen Bewertungsstufen müssen das Gesamter-
gebnis tragen. Die für die Bildung des Gesamtur-
teils wesentlichen Gründe sind darzulegen. Macht 
erst die Gewichtung bestimmter Einzelmerkmale 

die Vergabe einer bestimmten Bewertungsstufe 
plausibel und ist diese nicht schon in anderer Wei-
se transparent gemacht, so ist diese Gewichtung 
darzustellen und zu begründen.

Führungs- und Vorgesetztenverhalten sind bei den 
Schulleiterinnen und Schulleitern Hauptaufgaben 
und haben deshalb bei der Bildung des Gesamtur-
teils zentrale Bedeutung.

2.2.4 Im Beurteilungsbogen ist auch eine Aussage zur 
Schwerbehinderung (unter Angabe des Grades der 
Behinderung) zu treffen. Im Übrigen wird auf Ab-
schnitt A Nr. 2.3.5 Bezug genommen.

3. Verwendungseignung

Sind Angaben dazu möglich, für welche weiteren 
dienstlichen Aufgaben und Funktionen die bzw. 
der beurteilte Schulleiterin bzw. Schulleiter in 
Betracht kommen (z. B. im Schulaufsichtsdienst, 
Schulleitungsämter mit höherer Besoldungsgrup-
pe), so sind diese bei dem Beurteilungsmerkmal 
„Verwendungseignung“ zu vermerken. Die Beur-
teilungsaussagen müssen die Feststellung über die 
dienstliche Verwendungseignung tragen.

An Volks- und Förderschulen werden Äußerungen, 
wonach eine Verwendung im Schulaufsichtsdienst 
in Betracht kommt, wegen der besonderen Voraus-
setzungen dieses Amts im Einvernehmen mit der 
Regierung getroffen.

4. Periodische Beurteilungen

4.1 Beurteilungszeitraum

a)  Der Beurteilungszeitraum umfasst grundsätz-
lich vier Kalenderjahre; er schließt an den Zeit-
raum der vorangegangenen Beurteilung an. Die 
Beurteilung ist unmittelbar nach dem Ende des 
Beurteilungszeitraums zu erstellen. Der Beurtei-
lungszeitraum ist, abgesehen von begründeten 
Sonderfällen, auszuschöpfen.

b)  Die Beurteilungszeiträume werden durch das 
Staatsministerium festgelegt. Der erste Beur-
teilungszeitraum, der diesen Beurteilungsricht-
linien unterliegt, beginnt am 1. Januar 2011 und 
endet am 31. Dezember 2014.

c)  Für Schulleiterinnen und Schulleiter, die im Lauf 
des letzten Jahres des Beurteilungszeitraums 
nach einer Abordnung oder Versetzung an eine 
nicht mit schulischen Aufgaben befasste Stelle 
oder nach einer Beurlaubung in den Schuldienst 
zurückkehren, sind Beurteilungen zum Ablauf 
eines Jahres nach der Rückkehr zu erstellen, es 
sei denn, die zurückkehrende Schulleiterin bzw. 
der zurückkehrende Schulleiter beantragt in-
nerhalb von drei Monaten nach ihrer bzw. seiner 
Rückkehr, nur in die nächste periodische Be-
urteilung einbezogen zu werden, und diesem 
Antrag wird entsprochen. Sie unterliegen dann 
wieder der nächsten periodischen Beurteilung. 
Vorstehendes gilt sinngemäß für abgeordnete 
oder versetzte bzw. beurlaubte Schulleiterin-
nen und Schulleiter, die im Lauf des ersten oder 
zweiten Jahres eines Beurteilungszeitraums den 
Schuldienst wieder antreten.
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d)  Eine Beurteilung kann zurückgestellt werden, 
wenn gegen eine Schulleiterin bzw. einen Schul-
leiter ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder 
ein gerichtliches Strafverfahren anhängig ist 
oder Vorermittlungen eingeleitet sind oder ein 
sonstiger in der Person der Schulleiterin bzw. 
des Schulleiters liegender wichtiger Grund vor-
liegt. Nach rechtskräftigem Abschluss des Ver-
fahrens, der Einstellung der Ermittlungen oder 
dem Wegfall des sonstigen wichtigen Grundes 
ist die Beurteilung nachzuholen.

4.1.1 Zu beurteilender Personenkreis

a)  Zu beurteilen sind alle Schulleiterinnen und 
Schulleiter bis einschließlich der Besoldungs-
gruppe A 16 + AZ, deren Beurteilung hiermit 
angeordnet wird (Art. 56 Abs. 3 Satz 2 LlbG).

b)  Nicht mehr beurteilt wird, wer im Laufe des 
Kalenderjahres, das an das Ende des Beurtei-
lungszeitraums anschließt, in den Ruhestand 
oder in die Freistellungsphase der Altersteilzeit 
tritt. Dies gilt nicht, wenn die Beamtin bzw. der 
Beamte noch nicht die Endstufe (Art. 30 Abs. 2 
Satz 1 BayBesG) in seiner Besoldungsgruppe 
erreicht hat.

4.2 Zwischenbeurteilung

Die Zwischenbeurteilung soll nur sicherstellen, 
dass die während eines nicht unerheblichen Zeit-
raums gezeigte Leistung, Eignung und Befähigung 
der Schulleiterin bzw. des Schulleiters bei der 
nächsten periodischen Beurteilung berücksichtigt 
werden kann.

Wird eine Schulleiterin bzw. ein Schulleiter an eine 
andere Schule versetzt, die außerhalb des bisheri-
gen Schulamts-, MB- oder Regierungsbezirks liegt, 
erstellt die oder der bisher zuständige Beurteilende 
eine Zwischenbeurteilung, wenn die Schulleiterin 
bzw. der Schulleiter mindestens ein Schulhalbjahr 
an der Schule tätig war und im letzten Jahr der Tä-
tigkeit dort nicht dienstlich beurteilt worden ist.

Im Fall einer Beurlaubung oder Freistellung vom 
Dienst ist eine Zwischenbeurteilung nur dann 
zu erstellen, wenn zum Beginn der Beurlaubung 
oder Freistellung mindestens ein Jahr seit dem 
Ende des der letzten dienstlichen Beurteilung zu-
grunde liegenden Zeitraums oder seit dem Ende 
der Probezeit vergangen ist (Art. 57 LlbG) und die 
Schulleiterin bzw. der Schulleiter bei der (nächs-
ten) periodischen Beurteilung aufgrund der Dauer 
der Beurlaubung oder Freistellung nicht beurteilt 
wird oder die (nächste) periodische Beurteilung 
hinausgeschoben wird.

Zwischenbeurteilungen sind ohne Gesamturteil, 
im Übrigen aber – soweit möglich – in derselben 
Form wie eine periodische Beurteilung zu erstel-
len.

Sofern eine Schulleiterin bzw. ein Schulleiter in der 
gleichen Besoldungsgruppe und auf dem gleichen 
Dienstposten zuletzt periodisch oder gemäß Nr. 4.1 
Buchst. c beurteilt worden ist, genügt es für die 
Zwischenbeurteilung, wenn auf einem besonderen 
Blatt ergänzend zu der letzten periodischen Beur-
teilung vermerkt wird, ob und in welcher Hinsicht 
sich in der Zwischenzeit die für die Beurteilung der 

Schulleiterin bzw. des Schulleiters maßgeblichen 
Gesichtspunkte geändert haben.

4.3 Anlassbeurteilung

Für Schulleiterinnen und Schulleiter, die sich für 
eine Funktion bewerben, ist eine Anlassbeur-
teilung zu erstellen (Art. 54 Abs. 1 Satz 2 LlbG), 
wenn

1.  die letzte dienstliche Beurteilung der Bewer-
berin bzw. des Bewerbers länger als vier Jahre 
zurückliegt,

2.  die Bewerberin bzw. der Bewerber seit der letz-
ten dienstlichen Beurteilung befördert wurde 
oder

3.  die Bewerberin bzw. der Bewerber mit einer 
Funktionstätigkeit, insbesondere mit der Wahr-
nehmung amtsprägender Funktionen, betraut 
wurde, deren Ausübung im Rahmen der letzten 
dienstlichen Beurteilung noch nicht gewürdigt 
werden konnte,

4.  sich die Leistungen der Bewerberin bzw. des Be-
werbers im Vergleich zur letzten dienstlichen 
Beurteilung im Hinblick auf die angestrebte 
Funktion wesentlich verändert haben.

Anlassbeurteilungen sind zudem auf Anforderung 
der überprüfenden Dienstbehörde zu erstellen.

4.4 Zuständigkeit

4.4.1 Realschulen, Gymnasien und beru� iche Schulen

a)  Nach maßgeblicher Vorarbeit im Sinne der 
Nrn. 1.3.1 und 1.3.2 legen die Ministerialbe-
auftragten die Entwürfe für die dienstlichen 
Beurteilungen der Leiterinnen oder Leiter der 
Realschulen, Gymnasien sowie beru� ichen 
Oberschulen – Fachoberschulen und Berufs-
oberschulen dem Staatsministerium vor, das 
vornehmlich darauf zu achten hat, dass in allen 
MB-Bezirken vergleichbare Beurteilungsmaß-
stäbe zugrunde gelegt wurden. Die Ministerial-
beauftragten bestätigen durch Unterschrift ihre 
Mitwirkung bei der Beurteilungserstellung und 
nehmen von der Beurteilung Kenntnis.

b)  Nach maßgeblicher Vorarbeit im Sinne der 
Nrn. 1.3.1 und 1.3.2 legen die Regierungen 
die Entwürfe für die dienstlichen Beurteilun-
gen der Leiterinnen oder Leiter der beru� ichen 
Schulen (außer beru� iche Oberschulen) dem 
Staatsministerium vor, das vornehmlich darauf 
zu achten hat, dass in allen Regierungsbezirken 
vergleichbare Beurteilungsmaßstäbe zugrunde 
gelegt wurden. Die Leiterinnen bzw. Leiter des 
Bereichs Schulen der Regierungen bestätigen 
durch Unterschrift ihre Mitwirkung bei der Be-
urteilungserstellung und nehmen von der Beur-
teilung Kenntnis.

c)  Das Staatsministerium kann die Zuständigkeit 
abweichend festlegen, wenn ein dringendes 
dienstliches Bedürfnis dafür gegeben ist (Art. 60 
Abs. 1 Satz 4 LlbG).

4.4.2 Förderschulen und Schulen für Kranke

Die dienstlichen Beurteilungen der Schulleiterin-
nen und Schulleiter im Bereich der Förderschulen 
und Schulen für Kranke werden von der Regierung 
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erstellt. Je nach Wertigkeit der Rektorenämter kön-
nen diese vom Bereichsleiter, dem Sachgebietslei-
ter Förderschulen oder den Regierungsreferenten 
erstellt werden.

4.4.3 Volksschulen

a)  Die dienstlichen Beurteilungen der Schullei-
terinnen und Schulleiter sowie deren Stellver-
treterinnen und Stellvertreter werden von der 
fachlichen Leitung des Schulamts erstellt und 
unterzeichnet. Die Landrätin, der Landrat, die 
Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeis-
ter als rechtliche Leitung des Schulamts kann 
sich mit eigenen Beobachtungen außerschu-
lischer Art zur dienstlichen Beurteilung äu-
ßern.

b)  Die fachliche Leiterin bzw. der fachliche Lei-
ter des Schulamts kann die Befugnisse nach 
Buchst. a allgemein oder für bestimmte Schu-
len weiteren Schulrätinnen oder Schulräten des 
Schulamts übertragen.

Eine Delegation von der fachlichen Leitung des 
Staatlichen Schulamts auf weitere Schulrätin-
nen oder Schulräte (A 14 + AZ) ist bei der Beur-
teilung einer Rektorin bzw. eines Rektors in der 
Besoldungsgruppe A 14 + AZ nicht zulässig.

4.4.4 Treten am Beurteilungsverfahren beteiligte Perso-
nen in den Ruhestand, in die Freistellungsphase 
der Altersteilzeit oder werden sie an eine andere 
Dienststelle versetzt, haben sie der Nachfolgerin 
bzw. dem Nachfolger aussagekräftige Unterlagen 
zu übergeben, welche die Erstellung einer ord-
nungsgemäßen dienstlichen Beurteilung ermög-
lichen.

4.5 Beteiligung des Personalrats

Eine Beteiligung des Personalrats bei der Erstel-
lung der Beurteilung der Schulleiterinnen und 
Schulleiter ist weder vorgesehen noch zulässig.

4.6 Eröffnung der dienstlichen Beurteilung

Die dienstliche Beurteilung wird der Schulleiterin 
bzw. dem Schulleiter  persönlich sowie mit dem 
Vermerk „vertraulich“ gegen Empfangsbestätigung 
zugeleitet und hierdurch bekannt gegeben. Im Be-
darfsfall, insbesondere, wenn dies von der beurteil-
ten Schulleiterin bzw. dem beurteilten Schulleiter 
gewünscht wird, kann ein Beurteilungsgespräch 
geführt werden. Das Führen des Gesprächs kann 
im Bereich der Realschulen, Gymnasien und be-
ru� ichen Schulen auf die an der Erstellung der 
dienstlichen Beurteilung maßgeblich beteiligten, 
in Abschnitt B Nr. 4.4.1 genannten Personen über-
tragen werden (vgl. Art. 61 Abs. 1 Satz 3 LlbG).

Im Bereich der Volksschulen werden die dienst-
lichen Beurteilungen – periodische Beurteilung, 
Zwischenbeurteilung, Anlassbeurteilung – von 
den Staatlichen Schulämtern den Regierungen zur 
Überprüfung zugeleitet. Dies dient der Einhaltung 
des Gebots einer gleichmäßigen Handhabung der 
Beurteilungsgrundsätze. Nach erfolgter Überprü-
fung erfolgt die Zuleitung gemäß Satz 1. Sofern 
eine Änderung einer Beurteilung veranlasst ist, ist 
dem Staatlichen Schulamt Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben.

4.7 Einwendungen gegen die dienstliche Beurtei-
lung

4.7.1 Der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter wird für 
etwaige Einwendungen eine Überlegungsfrist 
von drei Wochen eingeräumt. Die Schulleiterin 
bzw. der Schulleiter soll etwaige Einwendungen 
innerhalb dieses Zeitraums erheben, damit deren 
Berücksichtigung im Überprüfungsverfahren si-
chergestellt ist.

a)  Die Einwendungen sind im Bereich der Real-
schulen, Gymnasien sowie  beru� ichen Ober-
schulen – Fachoberschulen und Berufsoberschu-
len der bzw. dem Ministerialbeauftragten, im 
Bereich der beru� ichen Schulen (außer beru� i-
che Oberschulen) der Regierung vorzulegen; sie 
werden mit einer Stellungnahme dem Staatsmi-
nisterium zur Entscheidung vorgelegt.

b)  Im Bereich der Förderschulen und Schulen für 
Kranke werden Einwendungen den entschei-
denden Regierungen vorgelegt.

c)  Im Bereich der Volksschulen sind die Einwen-
dungen dem Staatlichen Schulamt vorzulegen, 
das diese mit einer Stellungnahme an die Re-
gierung zur Entscheidung weiterleitet.

4.7.2 Das vorgenannte Verfahren gilt auch für Zwischen-
beurteilungen.

4.7.3 Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist erhobene 
Einwendungen sind der überprüfenden Behörde 
nachzureichen und zu berücksichtigen, soweit dies 
noch möglich ist.

5. Leistungsfeststellung

Die Ausführungen zur Leistungsfeststellung bei 
den Lehrkräften in Abschnitt A Nrn. 6.1 und 6.2 
� nden auf die Leistungsfeststellungen bei den 
Schulleiterinnen und Schulleitern entsprechende 
Anwendung mit der Maßgabe, dass Gegenstand 
der Feststellungen die in Abschnitt B Nr 2.1.1 ge-
nannten Kriterien der fachlichen Leistung sind.

Zuständigkeit und Verfahren bestimmen sich in 
allen in Abschnitt A Nrn. 6.1 und 6.2 genannten 
Fällen nach Art. 60 und 61 LlbG. Die Zuständig-
keitsregelungen in Nr. 4.4 � nden entsprechende 
Anwendung.

Des Weiteren � nden entsprechende Anwendung 
die Regelungen in Abschnitt A Nrn. 6.4, 6.6 und 
6.7.

6. Einwendungen gegen die Leistungsfeststellung

Für das Verfahren bei Einwendungen gegen die 
Leistungsfeststellung � ndet Nr. 4.7 entsprechende 
Anwendung.

Abschnitt C. Schlussbestimmungen

1. Staatliche Lehrkräfte, Fachlehrkräfte und Förder-
lehrkräfte an privaten Volks- und Förderschulen 
sowie an privaten Schulen für Kranke

Staatliche Lehrkräfte, Fachlehrkräfte und Förder-
lehrkräfte, die nach Art. 31, 33 BaySchFG privaten 
Volks- oder Förderschulen oder privaten Schulen 
für Kranke zugeordnet sind, werden nach dieser 
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Bekanntmachung beurteilt. Sie werden von der 
ebenfalls zugeordneten Schulleiterin oder dem 
Schulleiter der privaten Schule beurteilt; die Be-
urteilenden handeln hierbei unabhängig vom pri-
vaten Schulträger im staatlichen Auftrag. Sofern 
die Schulleiterin oder der Schulleiter in einem 
Beschäftigungsverhältnis zum Privatschulträger 
steht, werden die staatlichen Lehrkräfte von der 
Regierung beurteilt.

2. Lehrkräfte im Beschäftigungsverhältnis

2.1 Für Lehrkräfte auf unbefristetem Arbeitsvertrag 
� nden die Vorschriften über die dienstliche Beur-
teilung entsprechende Anwendung.

2.2 Bei sonstigen Lehrkräften im Beschäftigungsver-
hältnis kann die zuständige Dienstbehörde eine 
dienstliche Beurteilung anfordern.

3. Lehrpersonal kommunaler Schulen

Den Trägern kommunaler Schulen wird empfoh-
len, diese Bekanntmachung auf ihr Lehrpersonal 
entsprechend anzuwenden.

4. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Abschnitt A Nr. 4.4 Buchst. a tritt mit Wirkung vom 
1. August 2011 in Kraft. Die Regelung gilt damit für 
alle Lehrkräfte, die ab dem 1. August 2011 in ein 
Beamtenverhältnis auf Probe berufen werden.

Im Übrigen tritt diese Bekanntmachung mit so-
fortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Bekanntmachung vom 11. April 2005 (KWMBl I 
S. 132), zuletzt geändert durch Bekanntmachung 
vom 15. Juli 2009 (KWMBl   S. 283), außer Kraft.

Dr. Mü l l e r 
Ministerialdirigent
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Anlage A 

Schulnummer Schule 

 
 

Jahr 

 

 

E i n s c h ä t z u n g  w ä h r e n d  d e r  P r o b e z e i t  
 
 
 
Amts-/Dienstbezeichnung, Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 

 

Schwerbehinderung  

 nein  ja, Grad der Behinderung 

 
 
Codierzeile 
  Schulnr. 

 
Belegnr. Datum der 

Beurteilung 
Persönliche 
Kennzahl 

 Vorlage-
termin 

Beurteilung 
Art  G.-Urt. 

  

           

 

 
1 - 4 5 6 - 9 10 - 11 12 - 17 18 - 26 27 - 30 31 - 36 37 38 - 39 40  79 - 80 

 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben in der bisherigen Probezeit vom               bis 

 

 

 

 

 

 

2.  Gesamtwürdigung (Gesamtwürdigung / Eignung [auch gesundheitliche Eignung] / Befähigung / 

fachliche Leistung) – verbale Beschreibung 

Sofern Leistungsmängel bestehen, sollen diese, ihre Ursachen und Möglichkeiten der Abhilfe dargestellt werden. 
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Anlage A 

3.  Bewertung 

 
 Die Beamtin/der Beamte ist für die Aufgaben der Fachlaufbahn und, soweit gebildet, des fachlichen 

Schwerpunktes und für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit  
 

  voraussichtlich geeignet. 

  voraussichtlich noch nicht geeignet. 

  voraussichtlich nicht geeignet. 

 

 

 

 

4. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt. 

  

   ja    nein 
1)

 

 

 

 
 
 

5.  (Ggf.) Dauerhaft herausragende Leistungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 BayBesG 

 

  werden festgestellt. 

 

 

                                                 
1) Falls die (Förder-)Lehrkraft die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung 
schriftlich zu begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 4 der VV-
BeamtR bzw. Nr. 30. 3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Anlage A 

 
 

 
..................................................................... 
(Ort, Datum) 

 
 

 
 
 

.................................................................... 
    (Unterschrift der/des beurteilenden 

Dienstvorgesetzten) 
 

 
 

Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten  

 
 
 
……………………………                                                             …………………………………………… 
Amtsbezeichnung                                                               (Vor- und Zuname) 
 

 

 ohne Einwendungen 

 

 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………….., den   ……………………           ……............................................................. 
 (Ort)  (Datum)                         (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten) 

 
 

 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 
 

 
.……............................................................. 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft) 
 
 

Prüfvermerk: Einverstanden/geändert 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
           ….................................................................. 
                 (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
…….............................................................. 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)
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Anlage B 

Schulnummer Schule 

 
 

Jahr 

 

 

P r o b e z e i t b e u r t e i l u n g  
 
 
 
Amts-/Dienstbezeichnung, Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 

 

Schwerbehinderung  

 nein  ja, Grad der Behinderung 

 
 
Codierzeile 
  Schulnr. 

 
Belegnr. Datum der 

Beurteilung 
Persönliche 
Kennzahl 

 Vorlage-
termin 

Beurteilung 
Art  G.-Urt. 

  

           

 

 
1 - 4 5 6 - 9 10 - 11 12 - 17 18 - 26 27 - 30 31 - 36 37 38 - 39 40  79 - 80 

 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben in dem (verkürzten – verlängerten

1)
) Probezeitraum vom                 

mit Ablauf am     

 

 

 

 

 

2.  Gesamtwürdigung (Gesamtwürdigung / Eignung [auch gesundheitliche Eignung] / Befähigung / 

fachliche Leistung) – verbale Beschreibung 

2.1 Fachliche Leistung 

2.1.1 Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung 

      

 
 

                                                 
1)

 Nichtzutreffendes streichen. 
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Anlage B 

2.1.2 Unterrichtserfolg 

      

2.1.3 Erzieherisches Wirken 

      

2.1.4 Zusammenarbeit 

      

2.1.5 Sonstige dienstliche Tätigkeiten 
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Anlage B 

2.2 Eignung und Befähigung 

2.2.1 Entscheidungsvermögen 

      

2.2.2 Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft 

      

2.2.3 Berufskenntnisse und ihre Erweiterung 

      

 
3. Ergänzende Bemerkungen 
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Anlage B 

4.   Stellungnahme und Bewertungsstufen 

 (nicht ausfüllen, wenn 5. zutrifft) 

Die Lehrkraft hat sich in der Probezeit hinsichtlich ihrer Leistung, Eignung und 
Befähigung bewährt und erfüllt damit die Voraussetzung für eine Übernahme in das 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Geeignet 1) 
 

Die Lehrkraft hat sich in der Probezeit hinsichtlich ihrer Leistung, Eignung und 
Befähigung noch nicht hinreichend bewährt und erfüllt damit noch nicht die 

Voraussetzung für eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 

Noch 

nicht 

geeignet 2) 
 

Die Lehrkraft hat sich in der Probezeit hinsichtlich ihrer Leistung, Eignung und 
Befähigung nicht bewährt und kann nicht in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
übernommen werden. 

Nicht 

geeignet 2)
 

 

5.   Stellungnahme zur Abkürzung der Probezeit 

 (nicht ausfüllen, wenn 4. zutrifft) 

Die Lehrkraft kommt auf Grund der Prüfungsnoten für eine Abkürzung der Probe-
zeit in Betracht. Die Lehrkraft hat sich im Beurteilungszeitraum hinsichtlich ihrer 
Leistung, Eignung und Befähigung bewährt und erfüllt damit die Voraussetzung für 
eine Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Ihre Leistungen liegen, 
gemessen an denen der übrigen Lehrkräfte im Beamtenverhältnis auf Probe, 
erheblich über dem Durchschnitt. 

Ja 3) 

 

 

 

1) Eintrag in der Spalte G.-Urteil der Codierzeile 2) Kein Eintrag GE in der Spalte G.-Urteil der Codierzeile 
3) Eintrag AG in der Spalte G.-Urteil der Codierzeile 
 
 

 

 

 

 

6.  Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt. 

 

  ja    nein 
2)

 

 

 

 
 
 
7.   (Ggf.) Dauerhaft herausragende Leistungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 BayBesG 

 

  werden festgestellt. 

 

 

                                                 
2)

 Falls die (Förder-)Lehrkraft die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung 
schriftlich zu begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 4 der VV-
BeamtR bzw. Nr. 30. 3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Anlage B 

 
 
 

..................................................................... 
(Ort, Datum) 

 

 
 
 

..................................................................... 
    (Unterschrift der/des beurteilenden 

Dienstvorgesetzten) 
 

 
 

Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten  

 
 
 
……………………………                                                             ……………………………………. 
Amtsbezeichnung                                                               (Vor- und Zuname) 
 

 

 ohne Einwendungen 

 

 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………….., den   ……………………          …................................................................ 
 (Ort)  (Datum)                        (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten) 

 
 

 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 
 

 
.…….......................................................... 

                 (Unterschrift der beurteilten Lehrkraft) 
 
 

Prüfvermerk: 

Einverstanden/geändert 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
             ….................................................................. 
                   (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
 ……................................................................ 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)
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Anlage C 

Schulnummer Schule 

 
 

Jahr 

 

 

D i e n s t l i c h e  B e u r t e i l u n g  
von Lehrkräften und Förderlehrkräften

 
 

 Periodische Beurteilung  Zwischenbeurteilung   Anlassbeurteilung 
 
 

 
Amts-/Dienstbezeichnung, Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 

 

Schwerbehinderung  

 nein  ja, Grad der Behinderung 

 
 
Codierzeile 
  Schulnr. 

 
Belegnr. Datum der 

Beurteilung 
Persönliche 
Kennzahl 

 Vorlage-
termin 

Beurteilung 
Art  G.-Urt. 

  

           

 

 
1 - 4 5 6 - 9 10 - 11 12 - 17 18 - 26 27 - 30 31 - 36 37 38 - 39 40  79 - 80 

 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum vom                    bis 

 

 

 

 

 

2. Beurteilungsmerkmale 

2.1 Fachliche Leistung 

2.1.1   Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung   

 

Planung des Schuljahres, Vorbereitung des Unterrichts, Entwicklung von Fach-, Sozial- und 

Methodenkompetenz, Arbeitsformen im Unterricht, Handlungsorientierung, Lebensbezug, 

Nachhaltigkeit, Sicherung der Lernergebnisse, Methodenvielfalt, Einsatz von Medien, Gestaltung von 

Leistungsnachweisen, Überwachung der Hausaufgaben   

 

 

2.1.2   Unterrichtserfolg 
 

Erreichen der Lern- und Bildungsziele, Hilfestellung beim Erwerb von Wissen und fachlichen 

Kompetenzen, Transparenz der Leistungsmessung, Förderung von Begabungen, Behebung von 

Lerndefiziten  
 
 

 

2.1.3   Erzieherisches Wirken 
 

Gestaltung einer positiven Lern- und Erziehungsatmosphäre in der Klasse, fachliche und persönliche 

Unterstützung bei der Entwicklung von Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz, Förderung 

eigenverantwortlichen Engagements der Schülerinnen und Schüler in der Schulgemeinschaft, 

Lösen/Bewältigen von schwierigen Situationen und Konflikten 
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Anlage C 

2.1.4   Zusammenarbeit  

 

Fähigkeit und Bereitschaft zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit mit der Schulleitung, dem 

Kollegium, den Erziehungsberechtigten, mit Vorgesetzten sowie schulischen und außerschulischen 

Stellen  

 

 

2.1.5   Sonstige dienstliche Tätigkeiten 
 

Beitrag zur inneren Schulentwicklung, Mitarbeit in schulischen Gremien, Aktivitäten in der 

Lehrerfortbildung (Teilnahme und eigene Beiträge), Organisation und Durchführung schulischer 

Veranstaltungen, sonstige übertragene Aufgaben 

 

 

2.1.6   Wahrnehmung von übertragenen schulischen Funktionen 

 

Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Handlungskompetenz (Organisationsvermögen), Einsatzbereitschaft 

und Engagement 

 

 

 

2.1.7   Führungsverhalten (nur bei Lehrkräften, die bereits Vorgesetzte sind) 
 

Vorbildwirkung durch persönliche, soziale, fachliche und methodische Kompetenz, Innovationen, 

Sachgerechte Delegation, Personalförderung, Gestaltung von transparenten Arbeitsabläufen, 

Förderung der einzelnen Lehrkraft durch Mitarbeitergespräche und Zielvereinbarungen 

 

 

2.2 Eignung und Befähigung 

2.2.1   Entscheidungsvermögen 

 

Urteilsvermögen, Entschlusskraft, Eigeninitiative, Verantwortungsbereitschaft, Kreativität 

 

 

2.2.2   Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft 
 

Physische und psychische Belastbarkeit, Engagement bei der Übernahme und Erledigung dienstlicher 

sowie auch zusätzlicher Aufgaben  

 

 

2.2.3   Berufskenntnisse und ihre Erweiterung 
 

Kenntnisse im Schul- und Dienstrecht, Bereitschaft zur Fortbildung und zur Weitergabe der 

gewonnenen Erkenntnisse in Schule und Unterricht 

 

 

3.   Ergänzende Bemerkungen 

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale von der Lehrkraft gezeichnete Bild 

durch ergänzende Bemerkungen, insbesondere zur Einschätzung ihrer Persönlichkeit, die in die Bewertungen 

der Einzelmerkmale der beiden Blöcke „fachliche Leistung” und „Eignung/Befähigung” noch nicht 

eingeflossen sind, aber in die Gesamturteilsbildung einbezogen werden sollen, abgerundet werden, zum 

Beispiel  durch besondere wissenschaftliche, künstlerische Leistungen, ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitwirkung 

im Personalrat oder der Schwerbehindertenvertretung (nur mit Zustimmung), persönliche Erschwernisse der 

Lehrkraft (z. B. häufige, längere Erkrankungen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KWMBl Nr. 20/2011 333

Anlage C 

4.   Verwendungseignung 

Darstellung von dienstlichen Aufgaben und Funktionen, für welche die Lehrkraft in Frage kommt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Gesamtergebnis 

 

 

 

Begründung: 
Die Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmale sind mit eigenen Worten so zu beschreiben, dass das vorgesehene 

Gesamtergebnis verdeutlicht wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt. 

 

  ja    nein
1)

 

 

 

 
 
7.  (Ggf.) Dauerhaft herausragende Leistungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 BayBesG 

 

  werden festgestellt. 

 

 

                                                 
1) Falls die (Förder-)Lehrkraft die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung 
schriftlich zu begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 4 der VV-
BeamtR bzw. Nr. 30. 3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Anlage C 

 
 
 

..................................................................... 
(Ort, Datum) 

 

 
 
 

..................................................................... 
    (Unterschrift der/des beurteilenden 

Dienstvorgesetzten) 
 

 
 

Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten  

 
 
 
……………………………                                                             ……………………………………. 
Amtsbezeichnung                                                               (Vor- und Zuname) 
 

 

 ohne Einwendungen 

 

 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………….., den   ……………………           ……............................................................. 
 (Ort)  (Datum)                        (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten) 

 
 

 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 
 

 
..……............................................................ 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft) 
 
 

Prüfvermerk: 

Einverstanden/geändert 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
           …….............................................................. 
                 (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
.……............................................................ 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)
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Anlage D 

Schulnummer Schule 

 
 

Jahr 

 

 

G e s o n d e r t e  L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g  
für Lehrkräfte und Förderlehrkräfte 

 
 
Amts-/Dienstbezeichnung, Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 

 

Schwerbehinderung  

 nein  ja, Grad der Behinderung 

 
 
Codierzeile 
  Schulnr. 

 
Belegnr. Datum der 

Beurteilung 
Persönliche 
Kennzahl 

 Vorlage-
termin 

Beurteilung 
Art  G.-Urt. 

  

           

 

 
1 - 4 5 6 - 9 10 - 11 12 - 17 18 - 26 27 - 30 31 - 36 37 38 - 39 40  79 - 80 

 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum vom                 bis     

 

 

 

 

 

 

2.  Fachliche Leistung 

 

 

Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung 

 

Unterrichtserfolg 

 

Erzieherisches Wirken 

 

Zusammenarbeit 

 

Sonstige dienstliche Tätigkeiten 

 

Wahrnehmung von übertragenen schulischen Funktionen 

 

Führungsverhalten (nur bei Lehrkräften, die bereits Vorgesetzte sind) 

 

 

 

Bewertung 

 

  …… 

 

 

  …… 

 

 

  …… 

 

 

  …… 

 

 

  …… 

 

 

  …… 

 

 

  …… 
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Anlage D 

 
3. Ergänzende Bemerkungen, soweit erforderlich 

 
 

 

 

4. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt. 

 

   ja    nein 
1)

 

 

 

5.  Dauerhaft herausragende Leistungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 BayBesG 

 

  werden festgestellt. 

 

                                                 
1)

 Falls die Beamtin bzw. der Beamte die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung 
schriftlich zu begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstop wirkt (vgl. dazu Abschnitt 4 der VV-
BeamtR bzw. Nr. 30. 3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Anlage D 

 
 
 

..................................................................... 
(Ort, Datum) 

 

 
 
 

..................................................................... 
    (Unterschrift der/des beurteilenden 

Dienstvorgesetzten) 
 

 
 

Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten  

 
 
 
……………………………                                                             ……………………………………. 
Amtsbezeichnung                                                               (Vor- und Zuname) 
 

 

 ohne Einwendungen 

 

 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………….., den   ……………………          ……............................................................. 
 (Ort)  (Datum)                        (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten) 

 
 

 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 
 

 
....……........................................................... 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft) 
 
 

Prüfvermerk: 

Einverstanden/geändert 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
           …….............................................................. 
                 (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
..……........................................................... 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)
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Anlage E 

Schulnummer Schule 

 
 

Jahr 

 

 

D i e n s t l i c h e  B e u r t e i l u n g  
von Schulleiterinnen und Schulleitern

 
 

 Periodische Beurteilung  Zwischenbeurteilung   Anlassbeurteilung 
 
 

 
Amts-/Dienstbezeichnung, Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 

 

Schwerbehinderung  

 nein  ja, Grad der Behinderung 

 
 
Codierzeile 
  Schulnr. 

 
Belegnr. Datum der 

Beurteilung 
Persönliche 
Kennzahl 

 Vorlage-
termin 

Beurteilung 
Art  G.-Urt. 

  

           

 

 
1 - 4 5 6 - 9 10 - 11 12 - 17 18 - 26 27 - 30 31 - 36 37 38 - 39 40  79 - 80 

 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum vom                    bis 

 

 

 

 

 

2. Beurteilungsmerkmale 

2.1 Fachliche Leistung 

2.1.1   Arbeitserfolg   

 

Arbeitsqualität (Bildung eines Schulprofils, Schulentwicklungsmaßnahmen), Beachtung von 

inhaltlichen und formalen Vorgaben, Unterrichtliche Tätigkeit (entsprechend dem ausgeübten 

Umfang); Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung, Unterrichtserfolg, Erzieherisches Wirken) 

 

 

  

 

2.1.2   Führungs- und Vorgesetztenverhalten 
 

Prioritätensetzung und Zielvorgaben, Organisations- und Planungsvermögen, Motivation und 

Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kooperationsverhalten (Zusammenarbeit mit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Schulaufsicht, den Erziehungsberechtigten, der Personal- und 

Schwerbehindertenvertretung und den außerschulischen Kooperationspartnern), Qualitätssicherung, 
Lösen/Bewältigen von schwierigen Situationen und Konflikten, Vertretung der Schule nach außen, 

Präsenz an der Schule  
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Anlage E 

 

2.2 Eignung und Befähigung 

 

Einsatzbereitschaft, Entscheidungsfreude, Verantwortungsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für neue 

Aufgaben, Belastbarkeit, Bereitschaft zur Fortbildung 

 

 

 

 

3.  Ergänzende Bemerkungen 

Hier kann das durch die Bewertung der einzelnen Beurteilungsmerkmale von der beurteilten Schulleiterin bzw. 

dem beurteilten Schulleiter gezeichnete Bild durch ergänzende Bemerkungen, insbesondere zur Einschätzung 

der Persönlichkeit, die in die Bewertungen der Einzelmerkmale der beiden Blöcke „fachliche Leistung” und 

„Eignung/Befähigung” noch nicht eingeflossen sind, aber in die Gesamturteilsbildung einbezogen werden 

sollen, abgerundet werden (besondere wissenschaftliche und künstlerische Leistungen, ehrenamtliche 

Tätigkeiten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Verwendungseignung 

Darstellung von dienstlichen Aufgaben und Funktionen, für welche die Schulleiterin/der Schulleiter in Frage 

kommt. 

 

 

 

 

 

5.   Gesamtergebnis 

 

 

 

Begründung: 
Die Leistungs- und Persönlichkeitsmerkmale sind mit eigenen Worten so zu beschreiben, dass das vorgesehene 

Gesamtergebnis verdeutlicht wird. 
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Anlage E 

 

 

6. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt. 

 

   ja    nein 
1)

 

 

 

 
 
7.  (Ggf.) Dauerhaft herausragende Leistungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 BayBesG 

 

  werden festgestellt. 

                                                 
1)

 Falls die Schulleiterin/der Schulleiter die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung 
schriftlich zu begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstopp wirkt (vgl. dazu Abschnitt 4 der VV-
BeamtR bzw. Nr. 30. 3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Anlage E 

 
 
 

..................................................................... 
(Ort, Datum) 

 

 
 
 

..................................................................... 
    (Unterschrift der/des beurteilenden 

Dienstvorgesetzten) 
 

 
 

Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten  

 
 
 
……………………………                                                             ……………………………………. 
Amtsbezeichnung                                                               (Vor- und Zuname) 
 

 

 ohne Einwendungen 

 

 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………….., den   ……………………            ……........................................................... 
 (Ort)  (Datum)                         (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten) 

 
 

 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 
 

 
..….............................................................. 
(Unterschrift der beurteilten Schulleiterin/  

              des beurteilten Schulleiters) 
 

Prüfvermerk: 

Einverstanden/geändert 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
             .….............................................................. 
                  (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
 ……….......................................................... 
(Unterschrift der beurteilten Schulleiterin/  

              des beurteilten Schulleiters)
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Anlage F 

Schulnummer Schule 

 
 

Jahr 

 

 

G e s o n d e r t e  L e i s t u n g s f e s t s t e l l u n g  
für Schulleiterinnen und Schulleiter 

 
 
Amts-/Dienstbezeichnung, Name, Vorname, Geburtsdatum 

 

Lehramt, Lehrbefähigung (Fächer), Lehrerlaubnis 

 

Schwerbehinderung  

 nein  ja, Grad der Behinderung 

 
 
Codierzeile 
  Schulnr. 

 
Belegnr. Datum der 

Beurteilung 
Persönliche 
Kennzahl 

 Vorlage-
termin 

Beurteilung 
Art  G.-Urt. 

  

           

 

 
1 - 4 5 6 - 9 10 - 11 12 - 17 18 - 26 27 - 30 31 - 36 37 38 - 39 40  79 - 80 

 
 
 
1. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben im Beurteilungszeitraum vom                 bis     

 

 

 

 

 

 

 

2.  Fachliche Leistung 

 

 

Arbeitserfolg  

 

Führungs- und Vorgesetztenverhalten  

 

 

Bewertung 

 

  …… 

 

 

  …… 
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 3. Ergänzende Bemerkungen, soweit erforderlich 

 

 

 

 

 

4. Die Mindestanforderungen im Sinn des Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG werden erfüllt. 

 

 

   ja    nein 
1)

 

 

 

5.  Dauerhaft herausragende Leistungen gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 1 bzw. 4 BayBesG 

 

  werden festgestellt. 

 

                                                 
1) Falls die Beamtin bzw. der Beamte die an das Amt gestellten Mindestanforderungen nicht erfüllt, ist dies in einer gesonderten Mitteilung 
schriftlich zu begründen. In der Mitteilung ist auch der Zeitpunkt anzugeben, ab dem der Stufenstop wirkt (vgl. dazu Abschnitt 4 der VV-
BeamtR bzw. Nr. 30. 3 der BayVwVBes zu Art. 30). 
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Anlage F 

 
 
 

..................................................................... 
(Ort, Datum) 

 

 
 
 

..................................................................... 
    (Unterschrift der/des beurteilenden 

Dienstvorgesetzten) 
 

 
 

Stellungnahme der/des unmittelbar Vorgesetzten  

 
 
 
……………………………                                                             ……………………………………. 
Amtsbezeichnung                                                               (Vor- und Zuname) 
 

 

 ohne Einwendungen 

 

 

 Einwendungen, Begründung (ggf. auf gesondertem Blatt) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………….., den   ……………………          ……............................................................ 
 (Ort)  (Datum)                        (Unterschrift der/des unmittelbar Vorgesetzten) 

 
 

 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 1 LlbG eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 
 

 
....…….......................................................... 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft) 
 
 

Prüfvermerk: 

Einverstanden/geändert 
 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 
 

 
          ……............................................................. 
                 (Unterschrift/Überprüfende Stelle) 
 

Gemäß Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG nochmals eröffnet erhalten: 

 
 
..................................................................... 

(Ort, Datum) 
 

 
...…….......................................................... 

(Unterschrift der beurteilten Lehrkraft)

 
 


